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seit der ersten großen neuzeitlichen enzyklika rerum novarum (1891) 
hat sich die katholische kirche immer wieder der frage des Arbeitens 
unter den bedingungen einer modernen industriellen gesellschaft an-
genommen.1 Dabei hat sich die soziallehre immer weiterentwickelt, 
weil die Probleme der gesellschaft sowohl national wie international 
immer neue und differenzierte Aussagen verlangten, ohne gleichwohl 
das zugrunde liegende welt- und Menschenbild infrage zu stellen. 
rerum novarum wurde verfasst in einer situation, in der sich die kir-
che sozialpolitisch in der Defensive befand. Papst leo xiii. entwickelte 
Antworten: Zu fragen des eigentums, des gerechten lohns, der koa-
litionsfreiheit der Arbeitnehmer und der gebotenen staatsintervention. 
Die frontstellung gegen den sozialismus ist deutlich zu erkennen, 
ebenso aber die Ablehnung eines zügellosen und ausbeuterischen 
reinen Marktliberalismus. Das lehramt hatte nun eine eigene Position 
zu der sozialen frage und der neuen realität einer industrialisierten 
gesellschaft mit all ihren negativen begleiterscheinungen gefunden. 
ein Zurück in eine ständegesellschaft oder in eine vorindustrielle 
idylle schloss leo xiii. weitgehend aus; die soziallehre hatte sich in 
der bestehenden wirtschaftsordnung zu bewähren.

Das wird auch in der vierzig Jahre später vorgelegten enzyklika Qua-
dragesimo anno deutlich. Den hintergrund bildete die weltwirtschafts-
krise, aber sie war nicht ihr Anlass. erneut wird der sozialismus ab-
gelehnt – seit der oktoberrevolution in russland eine nicht mehr nur 
geistige herausforderung – und ein falsch verstandener liberalismus, 
der durch die Zügellosigkeit der konkurrenzfreiheit der Zusammen-
ballung wirtschaftlicher Macht vorschub leistet. Mit dem begriff der 
subsidiarität wird ein sozialethisches strukturprinzip eingeführt, das 
die frage nach der vertikalen kompetenzverteilung in einer gesell-
schaftlichen ordnung beantworten soll. Der prinzipielle vorrang der 
regelungskompetenz ist bei dem einzelmensch und den gesellschaft-
lich kleinsten gruppen wie der ehe und der familie angesiedelt. sub-
sidiarität bedeutet personennahes handeln und helfen. es setzt die 
freiheit des Menschen und das verantwortliche handeln voraus. Die 
selbstverantwortliche erledigung soll dem einzelnen dort überlassen 



werden, wo er dazu befähigt ist; allenfalls helfend und nachrangig 
darf der staat eingreifen. in der formulierung des subsidiaritätsprin-
zips ist diesem eine antitotalitäre stoßrichtung eigen; nicht umsonst 
ist die subsidiarität auch als „Prüfstein der Demokratie” bezeichnet 
worden (utz 1970). Quadragesimo anno wurde wegen seiner antito-
talitären Modernität und seiner bindung des eigentums an die wohl-
fahrt ein wichtiger bezugspunkt für die entwicklung der Programma-
tik der union nach dem Zweiten weltkrieg (uertz 1981). 

Die Jubiläumsenzyklika Mater et magistra von 1961 wendet sich dem 
thema der internationalen gerechtigkeit zu und behandelt die bezie-
hungen zwischen reichen und armen ländern. hier besteht ein innerer 
Zusammenhang zu der zwei Jahre später veröffentlichten enzyklika 
Pacem in terris, in der das Problem des Aufbaus einer weltfriedens-
ordnung angedacht wird. erstmals richtet sich mit Pacem in terris 
eine enzyklika nicht nur an die katholische welt, sondern an „alle 
Menschen guten willens”. Dies entsprach durchaus dem geist des 
Zweiten vatikanischen konzils und einer von Johannes xxiii. gefor-
derten Öffnung zur welt. Deutlich wurde dieser geist vor allem in der 
Pastoralkonstitution gaudium et spes, die durch die bischöfe des 
konzils beschlossen worden war. Auch sie ist kein Dokument der int-
rospektion, sondern Angebot an alle Menschen zum Aufbau einer 
brüderlichen welt. was in einer gesellschaft schädlich ist, nämlich 
eine zunehmende ungleichheit zwischen reich und Arm, gilt auch für 
die beziehungen der staaten untereinander. hier sieht gaudium et 
spes eine verpflichtung der hoch entwickelten industrieländer, die 
wirtschaftlichen verhältnisse der internationalen gemeinschaft unter 
berücksichtigung des Prinzips der subsidiarität so zu ordnen, dass 
sie den normen der gerechtigkeit entspricht.

Johannes Paul ii. veröffentlichte drei große sozialenzykliken: labo-
rem exercens (1981), sollicitudo rei socialis (1987) und Centesimus 
annus (1991). laborem exercens nimmt die Arbeit in den blick, aber 
eben nicht nur die abhängige erwerbsarbeit, sondern Arbeit insge-
samt als Mitarbeit am schöpfungswerk gottes. Dieser spirituelle Cha-
rakter der Arbeit begründet den vorrang des Menschen auch im Pro-
duktionsprozess. Arbeit hat eine subjektive Dimension, aber sie ist 
auch (und hier sind die erfahrungen aus dem widerstand gegen den 
kommunismus wichtig) nicht unversöhnlich dem kapital gegenüber. 
nicht sozialisierung, sondern breite streuung des eigentums ist der 
königsweg der katholischen soziallehre. in der enzyklika sollicitudo 
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rei socialis greift Johannes Paul ii. die großen themen der entwick-
lungspolitik wieder auf und beklagt den graben zwischen reich und 
Arm, geißelt die ausschließliche gier nach Profit. Als gegenbild ent-
wirft er die solidarische gesellschaft und die option für die Armen als 
Auftrag aus der christlichen liebe.

Centesimus annus schließlich entstand nach dem ende des ost-west-
gegensatzes. hier werden die wesentlichen elemente der soziallehre 
noch einmal aufgegriffen. Als ursache für den Zusammenbruch des 
kommunismus benennt sie die verletzung der rechte der arbeiten-
den Menschen und den irrtum des kollektivismus, der die entfrem-
dung des Menschen noch gesteigert habe. gleichwohl sei der kapita-
lismus nicht automatisch das siegreiche system; Johannes Paul ii. 
differenzierte zwischen einem negativ konnotierten kapitalismus, der 
sich nur von eigengesetzlichkeiten leiten lässt und einem positiv ge-
werteten kapitalismus, der in eine feste rechtsordnung eingebunden 
ist und das wirtschaften in den Dienst der menschlichen freiheit mit 
ihrem ethischen und religiösen Mittelpunkt stellt.

Mit den beiden enzykliken von benedikt xvi., Deus caritas est (2006) 
und Caritas in veritate (2009) vollzieht sich kein bruch zu Johannes 
Paul ii., aber die Akzente werden ein wenig anders gesetzt. benedikt 
xvi. begründet die gerechtigkeit aus der liebe. Die eigentlich sozia-
len themen werden in Caritas in veritate abgehandelt. es ist eine en-
zyklika der globalisierung, in der eine „echte weltautorität” für die 
wirtschaft gefordert wird, die ursachen der krisenhaften entwicklun-
gen angesprochen werden und die bewahrung der schöpfung einge-
fordert wird. 

Die sozialenzykliken haben in den letzten 120 Jahren die soziallehre 
in vielerlei hinsicht weiterentwickelt und auf die vielzahl der neu ent-
stehenden Problemfelder ausgeweitet. sie hat sich als dynamisches 
und kohärentes lehrgebäude erwiesen; dabei beleuchtet sie, wie es 
benedikt xvi. in Caritas in veritate ausführt, „die immer neuen Prob-
leme, die auftauchen, mit einem licht, das sich nicht verändert” (Civ 
12). im folgenden sollen insgesamt neun Problemfelder exempla-
risch beleuchtet werden: (1) Die Dimensionen der Arbeit, (2) die le-
benslage abhängiger Arbeit, (3) die Macht der Märkte, (4) der sozial-
staat, (5) das Prinzip der solidarität, (6) bewahrung der schöpfung, 
(7) Miteigentum und Mitbestimmung, (8) grenzen der Arbeit und (9) 
Arbeit, wachstum und wohlstand.
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Dimensionen der Arbeit

Die enzyklika laborem exercens wird bisweilen als „Magna Charta 
der Arbeit” bezeichnet (leuninger 2009, 191). in drei großen Ab-
schnitten hat Papst Johannes Paul ii. den wert der Arbeit, ihre be-
deutung als ordnungsentwurf und als solidarische bewegung erläu-
tert. um dieses rundschreiben kreisen die reflexionen vieler 
sozialethiker und theologen, die sich mit den Chancen und risiken 
gesellschaftlicher Arbeit auseinandersetzen. im folgenden werden 
vier Dimensionen herausgestellt, die im rundschreiben der Arbeit  
als eines menschlichen grundwertes zugeschrieben werden: Die  
personale Dimension, die soziale und gesellschaftliche Dimension, 
die naturale Dimension und die spirituelle Dimension.

Personalität ist ein zentrales Prinzip in der soziallehre. Der Mensch 
wird als moralisches subjekt gesehen, auf den Mitmenschen hin ent-
worfen, zur transzendenz fähig, als geist in einem leib behaust, in 
der gefahr der sünde und des scheiterns stehend. Dieser sehr kom-
plexe begriff der Personalität vereinigt verschiedene Dimensionen 
menschlicher existenz und erfahrung. er geht weit über die reduktio-
nistischen bestimmungen des Menschen etwa im liberalismus und 
dem sozialismus hinaus. folglich steht alles tun des Menschen unter 
der Prämisse seiner Personalität, und dies gilt auch für die menschli-
che Arbeit. sie hat eine personale Dimension. Auf dieser Aussage 
liegt der hauptakzent des ersten teils des rundschreibens laborem 
exercens. Das Maß zur bewertung der Arbeit ist der arbeitende Mensch 
selbst, die mit freiheit und selbstbewusstsein ausgestattete, ent-
scheidungsfähige Person, die sich in der Arbeit selbst bestimmt. Auf-
grund dieses vorrangs des subjektiven, personalen sinns menschli-
cher Arbeit ist „die Arbeit für den Menschen da und nicht der Mensch 
für die Arbeit" (le 6,6), darf die technik den Menschen nicht ver-
drängen und arbeitslos werden lassen oder seiner schöpferischen 
verantwortung berauben und zum sklaven der Maschine machen (le 
5,4), darf menschliche Arbeit gemäß dem irrtum des primitiven kapi-
talismus, der sich jederzeit wiederholen kann, nicht als eine ware auf 
dem Arbeitsmarkt, als bloßes, dem gesamt der materiellen Produkti-
onsmittel gleichgeschaltetes werkzeug behandelt werden (le 7,3).

in der Arbeit findet der Mensch zu sich selbst. sie ist Medium zur 
Ausprägung einer je spezifischen identität. Der Arbeitsprozess und 
das Arbeitsergebnis lassen sich nicht von der arbeitenden Person 
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trennen: Die Arbeit „ist unmittelbarer Ausfluss der Person, die den 
stofflichen Dingen ihren stempel aufprägt und sie ihrem willen 
dienstbar macht”.2 sie ist ein besonders wertvolles gut für den Men-
schen, „weil er durch die Arbeit nicht nur die natur umwandelt und 
seinen bedürfnissen anpasst, sondern auch sich selbst als Mensch 
verwirklicht, ja gewissermaßen ‘mehr Mensch wird‘” (le 9). 

vom standpunkt des Menschen her ist „die menschliche Arbeit ein 
schlüssel und wohl der wesentliche schlüssel in der gesamten sozia-
len frage” (le 3,2). Die Arbeit ist grundlegend, weil überall, wo Men-
schen sind, gearbeitet wird. sie ist konstitutiv für den Menschen; 
weder die Maschine noch das tier arbeiten, und nur der mit freiheit 
und selbstbewusstsein ausgestattete Mensch kann die Dinge begreifen 
und sich in ihnen darstellen. sie umfasst jede menschliche tätigkeit, 
die des bauern, der ärztin und des forschers, des industriearbeiters 
und der hausfrau und erziehenden Mutter. und sie ist schließlich ein 
subjektives geschehen, insofern bei allem gewicht der Arbeit im ob-
jektiven sinn, das heißt der technik, nicht übersehen werden kann, 
dass „der Mensch das eigentliche subjekt der Arbeit bleibt” (le 5,3).
neben der personalen Dimension der Arbeit kommt die soziale und 
gesellschaftliche Dimension der Arbeit in den blick. Zum einen ten-
dieren die unterschiedlichen begabungen und interessen der Men-
schen dahin, Arbeit arbeitsteilig zu organisieren. so besteht zwischen 
einem mehrdimensionalen verständnis der Arbeit und ihrer entspre-
chenden Zuteilung einerseits und der Ausbildung einer egalitären ge-
sellschaft anderseits eine enge wechselwirkung. Zum andern sind die 
Menschen in der regel auf gesellschaftliche Anerkennung bedacht. 
„gemeinsame, in hoffnung, Mühen, streben und freude geteilte Ar-
beit eint die willen, bringt die geister einander näher und verbindet 
die herzen: im gemeinsamen werk entdecken sich die Menschen als 
brüder” (PP 6). Diese gesellschaftliche resonanz drückt sich in viel-
fältigen formen aus: im erweis von solidarität, in sozialem Prestige, 
in wirtschaftlicher Macht, im einkommen und in informellen bezie-
hungsnetzen. sie treiben die forderung nach mehr Mitbestimmung 
am Arbeitsplatz, im betrieb, im unternehmen, nach wirtschaftsde-
mokratie und politischer beteiligung an. sie verändern die traditio-
nelle unternehmenskultur, insofern die führungskräfte das unterneh-
men nicht mehr zuerst als streng hierarchisch verfasste organisation, 
sondern mehr als ein kommunikatives netzwerk unvollständiger ver-
träge begreifen. im rundschreiben laborem exercens werden als 
verkörperung der sozialen, gesellschaftlichen Dimension der mensch-
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lichen Arbeit die familie, „eine durch die Arbeit ermöglichte gemein-
schaft und die erste, häusliche schule der Arbeit für jeden Men-
schen” (le 10,2) sowie die volksgemeinschaft als „eine große 
historische und soziale inkarnation der Arbeit aller generationen”  
(le 10,3) genannt.

Die naturhaft-notwendige Dimension der Arbeit wird in der Präambel 
des sozialrundschreibens von 1981 lapidar festgestellt: „Durch Arbeit 
muss sich der Mensch sein tägliches brot besorgen”. Die Arbeit dient 
dem physischen überleben in einer von haus aus feindlichen, natürli-
chen umwelt. Der tägliche lebensunterhalt muss im kampf ums Da-
sein gewonnen, in der beständigen Auseinandersetzung mit der natur 
gesichert werden. Diese Auseinandersetzung nimmt im kontrast zu 
der neuzeitlich-optimistischen sichtweise einer umwandlung der natur 
und einer veredelung der Materie (le 9,4) zuweilen derart harte und 
entfremdende Züge an, dass die bibel diese situation des Menschen 
in die form eines strafurteils kleidet: „Mit schweiß im gesicht wirst 
du dein brot essen”. im Paradies war der Mensch nicht müßig, son-
dern ihm waren hege und Pflege des gartens aufgetragen. Mit der 
vertreibung aus dem Paradies wird die Arbeit als folge der Autonom-
werdung des Menschen im sündenfall unter den ökonomischen 
Zwang gestellt. Aber es ist nicht die Arbeit als solche, die verflucht 
ist, sondern der fluch gilt dem Ackerboden (1 Moses 3, 17-19). Die 
Arbeit selbst hat nach wie vor Anteil am göttlichen erlösungswerk 
(nass 2008, 438).

religiös musikalische Menschen und insbesondere Christen entde-
cken in der menschlichen Arbeit eine spirituelle Dimension. indem 
der Mensch als gottes ebenbild begriffen wird, ist die kreative Arbeit 
des Menschen Ausdruck und vermittlung des immerwährend schöp-
ferischen handelns gottes. gott hat den Menschen keine fertige welt 
übergeben, sondern ihnen die Mit-Arbeit an der vollendung der welt 
als Mandat übertragen. Arbeit ist Mit-schöpfung. Dieses Mandat wird 
in der bibel zweifach formuliert: Zum einen setzt gott den Menschen 
in einen fruchtbaren garten, den er für ihn angelegt hatte. er soll ihn 
bebauen und behüten (1 Moses 2,15). Zum andern beruft gott die 
Menschen, damit sie über die erde und die tiere herrschen, königli-
che hoheit ausüben und eine ordnende funktion in der vom Chaos 
bedrohten welt übernehmen.
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Die lebenslage abhängiger Arbeit

Die moderne erwerbsarbeitsgesellschaft hat die feudalordnung abge-
löst. An die stelle der alten Abhängigkeiten sollten die freie wahl des 
wohnortes, der Partnerschaft und vor allem der freie Arbeitsvertrag 
treten. Jeder Arbeitsfähige und Arbeitswillige sollte auf dem Markt 
als gleichrangiger tauschpartner, selbstbewusst und selbstbestimmt 
seine Arbeitskraft anbieten können – unter den bedingungen, denen 
er zustimmte, und für ein einkommen als gegenleistung, das seinen 
lebensunterhalt sicherte. nicht die Zugehörigkeit zu einer familie, 
ein vererbtes vermögen oder der Zugang zu informellen kommunika-
tionsnetzen soll für den gesellschaftlichen rang, das einkommen 
oder das bildungsniveau ausschlaggebend sein, sondern einzig das 
persönliche Arbeitsvermögen der bürgerinnen und bürger.

Die grundlage der egalitären Arbeitsgesellschaft waren eine erwar-
tung an ihre Mitglieder und ein diesen gegebenes versprechen. Die 
erwartung der gesellschaft an die bürgerinnen und bürger bestand 
und besteht darin, dass die individuen durch ihre eigene Arbeitsleis-
tung den lebensunterhalt verdienen. Das versprechen der Arbeitsge-
sellschaft bestand und besteht darin, dass die gesellschaft entspre-
chend ihren Möglichkeiten alles daran setzen wird, um jenen, die in 
der lage und bereit sind, sich an der gesellschaftlich organisierten 
Arbeit zu beteiligen, eine sinnvolle und sichere Arbeitsgelegenheit 
mit einem angemessenen einkommen zu bieten. Arbeit ist ein grund-
recht, ein allgemeines gut, und so ist es auch Aufgabe des staates, 
mit seinen Mitteln Arbeitsplätze zu sichern. Aber die soziallehre 
nimmt weitere in die Pflicht, die „indirekten Arbeitgeber”, also jene 
gesellschaftlichen Akteure, die für die Arbeits- und beschäftigungs-
politik verantwortlich sind: bund, länder und gemeinden, Arbeitge-
berverbände und gewerkschaften und natürlich auch die einzelnen 
Arbeitgeber und unternehmen (le 17). 

Die anscheinend egalitäre Arbeitsgesellschaft trägt jedoch ein vorin-
dustrielles erbe mit sich. Die Mehrheit der bevölkerung hatte mit der 
befreiung vom Joch der leibeigenschaft ihre gewohnte existenz-
grundlage verloren. Diejenigen, die in die sogenannte freiheit entlas-
sen wurden, verfügten wie vorher über keine andere ressource als 
das persönliche Arbeitsvermögen.3 im gegensatz zu ihnen war eine 
Minderheit der bevölkerung, die ehemaligen feudalherren, nicht von 
ihrem grund und boden, vom geld- und sachvermögen befreit wor-
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den. sie hatten das eigentum an immobilien, Produktionsanlagen 
und am kapital behalten. Die beziehungen zwischen den Angehöri-
gen der beiden gesellschaftlichen gruppen wurden über den freien 
Arbeitsvertrag koordiniert. gemäß den marktwirtschaftlichen regeln 
von Angebot und nachfrage kommt ein solcher vertrag zustande,  
sobald die interessen der tauschpartner an der vertraglich ausge-
handelten leistung und gegenleistung übereinstimmen. tatsächlich 
waren die eigentümer der Produktionsmittel daran interessiert, über 
ein fremdes Arbeitsvermögen zu verfügen, mit dessen hilfe sie das 
kapital, das ihnen gehört, rentabel verwerten konnten. und umge-
kehrt waren diejenigen, die über ein Arbeitsvermögen verfügten, 
daran interessiert, dieses vermögen einem Arbeitgeber zu überlas-
sen, um mit dem entgelt, das er ihnen zahlt, ihren lebensunterhalt 
zu bestreiten.

Der freie Arbeitsvertrag, der unter Zustimmung der beiden vertrags-
partner vereinbart wird, kommt jedoch unter einer ungleichen ver-
handlungsposition zustande. Die institution des freien Arbeitsver-
trags unterstellt und respektiert zwar die zwanglose Zustimmung 
beider Parteien zum vertragsabschluss. Aber wenn der vertrag unter 
extrem ungleichen Ausgangs- und verhandlungspositionen zustande 
kommt, ist mit der freiheit der Zustimmung die gerechtigkeit des 
vertragsergebnisses nicht gewährleistet. freie Arbeitsverträge unter 
ungleichen verhandlungsbedingungen sind in der regel strukturell 
ungleiche verträge. Auf diese strukturell ungleiche situation, in der 
sich die abhängig beschäftigten und die eigentümer der Produktions-
mittel oder ihre Agenten befinden, hat Papst leo xiii. im sozialrund-
schreiben rerum novarum mit sehr kritischen formulierungen re-
agiert: „wenn also auch immerhin die vereinbarung zwischen Arbeiter 
und Arbeitgeber, insbesondere hinsichtlich des lohnes, beiderseitig 
frei geschieht, so bleibt dennoch eine forderung der natürlichen ge-
rechtigkeit bestehen, die nämlich, dass der lohn nicht etwa so nied-
rig sei, dass er einem genügsamen, rechtschaffenen Arbeiter den  
lebensunterhalt nicht abwirft. Diese schwerwiegende forderung ist 
unabhängig von dem freien willen der vereinbarenden. gesetzt, der 
Arbeiter beugt sich aus reiner not oder um einem schlimmeren Zu-
stande zu entgehen, den allzu harten bedingungen, die ihm nun ein-
mal vom Arbeitsherrn oder unternehmer auferlegt werden, so heißt 
das gewalt leiden, und die gerechtigkeit erhebt gegen einen solchen 
Zwang einspruch” (rn 34). Die von leo xiii. skizzierte situation 
wurde später von Papst Paul vi. im rundschreiben Populorum pro-
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gressio auf die handelsbeziehungen zwischen industrieländern und 
schwellen- und entwicklungsländern übertragen (PP 59).

Die Macht der Märkte

Auf die frage, wie die ursprünglich strukturelle unterlegenheit der 
abhängig beschäftigten überwunden und auf gleicher Augenhöhe ein 
interessenausgleich zustande kommt, werden zwei Antworten gege-
ben. Die vertreter einer marktradikalen oder wirtschaftsliberalen 
steuerung nennen den marktwirtschaftlichen wettbewerb. Die ver-
treter einer christlichen gesellschaftsethik verteidigen die steue-
rungsform der solidarität. 

in der tradition der wirtschaftsliberalen reflektion argumentiert bei-
spielsweise friedrich August von hayek. er erweitert aber das libe-
rale Argument durch ein evolutionäres. in modernen gesellschaften 
sei eine evolutionäre, rein formale steuerungsform an die stelle 
jener inhaltlichen klammern moralischer gebote und religiöser über-
zeugungen getreten, die in traditionellen gesellschaften das handeln 
der individuen aufeinander abgestimmt haben. Diese steuerungs-
form sei der Markt. Diejenigen, die sich dem marktwirtschaftlichen 
wettbewerb aussetzen und güter tauschen, finden im tausch zwang-
los eine optimale befriedigung ihrer bedürfnisse und einen fairen in-
teressenausgleich auf gleicher Augenhöhe. Allerdings nur dann, wenn 
der wettbewerb rigoros funktioniert und wenn das Privateigentum 
sowie die vertragsfreiheit gewährleistet sind. Dass indessen der wett-
bewerb nicht schon durch den wettbewerb selbst garantiert, dass 
Privateigentum ohne rechtliche normierung nicht beachtet und die 
vertragstreue ohne moralische überzeugung verletzt werden, kommt 
bei hayek nicht in den blick, im gegenteil: eine wirtschaftsordnung 
rational und vernünftig gestalten zu wollen stößt laut hayek auf er-
kenntnistheoretische grenzen und sei anmaßend – er bleibt mit die-
sem standpunkt einer (ideologisch begründeten) halbierten rationa-
lität verhaftet, die den Markt über den Menschen stellt (brodbeck 
1998).

Die „sprache der Märkte” als steuerungsform wird von liberalen Öko-
nomen auch für die beziehungen zwischen abhängig beschäftigten 
und Arbeitgebern und unternehmern reklamiert. hans-werner sinn 
etwa argumentiert, dass jeder Arbeit finde, wenn der lohn weit 
genug fällt; denn je weiter er falle, desto attraktiver werde es für 
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den Arbeitgeber, Arbeitsplätze zu schaffen, um die sich bietenden 
gewinnchancen auszunutzen (sinn 2003, 93). in einer solchen sicht-
weise wird der Mensch vollends zum Produktionsfaktor degradiert, er 
wird Mittel zum Zweck. Mit der grundgesetzlich geschützten würde 
des Menschen hat eine solche Auffassung nichts mehr zu tun. Argu-
mentativ kann der vulgärliberalistischen Perspektive jedoch entge-
gengehalten werden, dass das gut Arbeit etwas ganz und gar Per-
sönliches ist. es kann nicht vom subjekt der Arbeit getrennt werden. 
Die trennung in den Menschen als träger von würde und den Men-
schen als Arbeitskraft im sinne des homo oeconomicus funktionieren 
nur in den abgeschiedenen studierstuben jener Ökonomen, denen 
jegliche gefühl für den moralischen kosmos der wirtschaftens verlo-
ren gegangen ist, der bei Adam smith noch sehr präsent war.

Der Markt ist einerseits Chance, andererseits risiko für den Arbeit-
nehmer. er bietet sein Arbeitsvermögen an, um durch dessen ver-
kauf den lebensunterhalt zu erwerben. er steht, sofern ihm keine 
anderen Mittel zum lebensunterhalt zur verfügung stehen, unter 
kontrahierungszwang. wegen dieser notwendigkeit unterliegt er 
einem Zeitdruck, der eine ungleiche verhandlungsposition erzeugt 
und damit die Möglichkeit ungleicher und ungerechter vertragsbezie-
hungen eröffnet. Die übermacht derer, denen die Produktionsmittel 
gehören oder in deren Auftrag darüber verfügen, haben von haus 
aus ein übergewicht beim Aushandeln der Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsentgelte gegenüber denen, die abhängig beschäftigt sind. im 
unternehmen oder betrieb haben nicht die belegschaften das sagen, 
sondern diejenigen, denen die weisungsbefugnis übertragen ist. Die 
wirtschaftlichen Machtungleichgewichte erzeugen jene vertikale un-
gleichheit, die strukturell das entstehen einer klassengesellschaft  
begünstigt. Diese besteht zuerst in einer verfestigt polarisierten ver-
teilung von einkommen und vermögen, aber auch im strukturell un-
gleichem Zugang zu bildungsgütern, gesellschaftlichen rangpositio-
nen und informellen beziehungsnetzen. in dieser erkenntnis der 
asymmetrischen beziehungen zwischen kapital und Arbeit liegt der 
Anspruch begründet, dass Arbeit sich nicht nach rein marktwirt-
schaftlichen gesichtspunkten verkauft, sondern durch staatliche rah-
mensetzung eine ordnung dieses Marktes durch einschränkungen 
der vertragsfreiheit festgelegt wird, beispielsweise durch Arbeitszeit-
begrenzungen, durch regelungen zum Arbeitsschutz oder bestim-
mungen zur Mindestlohnhöhe.
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Die ordoliberale freiburger schule hat relativ früh die politische Di-
mension einer marktwirtschaftlichen ordnung erkannt und sich einer 
darauf gerichteten reflexion gewidmet. Dem marktwirtschaftlichen 
wettbewerb haben deren vertreter zwar die funktion eines regulati-
ven Prinzips der wirtschaft zugewiesen. Aber gleichzeitig haben sie 
vier offene flanken des Marktes identifiziert: Der wettbewerb steuert 
sich nicht selbst, ohne eine rechtliche rahmenordnung kommt es zu 
einer verdrängung fairer Marktteilnehmer und er ruiniert sich selbst. 
eine geldverfassung, die eine stabilität des güterpreisniveaus und 
des monetären systems gewährleistet, geht nicht aus dem freien 
spiel der Marktkräfte hervor. Öffentliche güter werden durch ein pri-
vates Angebot nicht für alle bereitgestellt, der soziale Ausgleich 
kommt durch die Privatwirtschaft nicht zustande, die nur auf signale 
der kaufkraft und des leistungsvermögens reagiert. Deshalb ist eine 
intervention des staates erforderlich, die jedoch die marktwirtschaft-
lichen funktionsregeln nicht außer kraft setzen darf. walter eucken 
spricht etwa von einer „denkenden gestaltung der ordnung” (eucken 
1950, 240), die die wirtschaft dem Prinzip der vernunft unterwirft, 
also eben nicht mehr einer reinen Markthörigkeit verschreibt. Alfred 
Müller-Armack hat das konzept walter euckens um das politische 
Programm einer bewusst ökologisch und sozial gesteuerten Markt-
wirtschaft einschließlich der institutionen der betriebsverfassung und 
der unternehmerischen Mitbestimmung erweitert. Zudem hat er der 
Meinung widersprochen, dass die sozialpolitischen interventionen des 
staates sich dem regulativen Prinzip des Marktes unterordnen müss-
ten; diese Auffassung stimmt mit der ablehnenden Position der römi-
schen sozialverkündigung überein, dass „der wettbewerb das 
oberste gesetz der wirtschaft” (PP 26) sei. 

Papst Pius xi. unterschied in dem sozialrundschreiben Quadragesimo 
anno 1931 zwei begriffe: die kapitalistische wirtschaftsweise und die 
kapitalistische klassengesellschaft. Der Papst kennzeichnet eine wirt-
schaftsweise, „bei der es im Allgemeinen andere sind, die die Pro-
duktionsmittel, und andere, die die Arbeit zum gemeinsamen wirt-
schaftsvollzuge beistellen”, wobei das kapital nicht ohne die Arbeit, 
die Arbeit nicht ohne das kapital bestehen kann. Diese wirtschafts-
weise sei als solche nicht zu verdammen. „und in der tat, sie ist nicht 
in sich schlecht. Die verkehrtheit beginnt vielmehr erst dann, wenn 
das kapital die lohnarbeiterschaft in seinen Dienst nimmt, um die 
unternehmungen und die wirtschaft insgesamt einseitig nach seinem 
gesetz und zu seinem vorteil ablaufen zu lassen, ohne rücksicht auf 
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die Menschenwürde des Arbeiters, ohne rücksicht auf den gesell-
schaftlichen Charakter der wirtschaft, ohne rücksicht auf gemein-
wohl und gemeinwohlgerechtigkeit.” Die veränderungen der kapita-
listischen wirtschaftsweise haben zu einer zügellosen konkurrenz 
geführt, die mit dem überleben bloß des stärkeren endet, zu einer 
ungeheuren Zusammenballung wirtschaftlicher Macht in den händen 
weniger, die über kredite und ihre verteilung unbeschränkt verfügen, 
„zu einem dreifachen kampf: zum kampf um die Macht innerhalb der 
wirtschaft selbst; zum kampf sodann um die Macht über den staat, 
der selbst als Machtfaktor in den wirtschaftlichen interessenkämpfen 
eingesetzt werden soll; zum Machtkampf endlich der staaten unter-
einander, die mit Mitteln staatlicher Macht wirtschaftliche interessen 
ihrer Angehörigen durchzusetzen suchen und wieder umgekehrt zum 
Austrag zwischenstaatlicher streithändel wirtschaftliche Macht als 
kampfmittel einsetzen” (QA 100, 101, 108).

Papst Johannes Paul ii., der den historischen konflikt zwischen Arbeit 
und kapital schildert, übernimmt zwar das differenzierende urteil  
seiner vorgänger über den real existierenden kapitalismus als einer 
wertneutralen kapitalistischen wirtschaftsweise und dessen Aus-
wüchsen, verkehrtheiten, entartungen oder missbräuchlichen An-
wendungen. „Der gegensatz zwischen Arbeit und kapital hat seinen 
ursprung nicht in der struktur des Produktionsprozesses selbst noch 
auch in jener des wirtschaftsprozesses im ganzen” (le 13,2). Aber 
das ambivalente urteil über den „kapitalismus” scheint sich zu ver-
zweigen – in eine weltanschauliche und eine real machtpolitische 
richtung: Der kapitalismus ist zum einen die geschichtlich einmalige 
erscheinung eines sozio-ökonomischen systems, das im gegensatz 
zum sozialismus beziehungsweise „kommunismus” in das sozio-poli-
tische system des liberalismus eingebettet ist. Dieses hat die wirt-
schaftliche initiative ausschließlich der kapitaleigentümer gestärkt 
und gesichert, sich jedoch nicht genügend um die rechte des arbei-
tenden Menschen gekümmert und deshalb den Menschen als subjekt 
der Arbeit erniedrigt und auf dem gebiet der löhne, Arbeitsbedin-
gungen und Daseinsvorsorge ausgebeutet (le 7,3; 8,2). Zum andern 
hat der kapitalismus den strukturellen konflikt zwischen der „welt 
des kapitals” und der „welt der Arbeit” verursacht. Zwischen „der 
kleinen, aber sehr einflussreichen gruppe der unternehmer, der ei-
gentümer oder inhaber der verfügungsmacht über die Produktions-
mittel, und der viel zahlreicheren Menge derer, die nicht über diese 
Mittel verfügten, sondern am Produktionsprozess ausschließlich 
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durch ihre Arbeit beteiligt waren” (le 11,3). Dieser irrtum eines  
„primitiven kapitalismus” (le 7,3), die „verirrung des noch in seinen 
Anfängen steckenden kapitalismus” (le 13,4) beziehungsweise der 
standpunkt eines „harten kapitalismus” (le 14,4), können sich je-
derzeit wiederholen, sobald die eigentliche wertordnung des vor-
rangs der Arbeit vor dem kapital umgekehrt wird, indem das kapital 
die grundlage, den Maßstab und Zweck der Produktion bildet, wäh-
rend die objektive Dimension der Arbeit der subjektiven vorgezogen 
und der Mensch dem gesamt der materiellen Produktionsmittel 
gleichgeschaltet, als bloßes werkzeug behandelt und nicht zuerst  
als subjekt und ursache der Arbeit, als Zweck und Ziel der ganzen 
gütererzeugung” (le 7,3; 8,3) gewertet werden. 

tatsächlich stehen indessen hinter der sogenannten Antinomie zwi-
schen kapital und Arbeit gesellschaftliche und politische kräfte, le-
bende, konkrete Menschen: Auf der einen seite die Arbeiter, ohne ei-
gentümer der Produktionsmittel zu sein, und auf der anderen seite 
diejenigen, die die unternehmerrolle wahrnehmen und zugleich 
selbst Produktionsmitteleigentümer oder deren vertreter sind (le 
14,1). wenn sie zusammen arbeiten, kommt es zu einer gegenseiti-
gen Durchdringung, einer unauflösbaren, in gewisser hinsicht un-
trennbaren verbindung (le 13,2; 15,1). Zudem tritt der arbeitende 
Mensch in ein doppeltes erbe ein: seine Arbeit ist abhängig von den 
naturschätzen, die er nicht geschaffen, sondern vorgefunden hat; 
und seine Arbeit ist bedingt durch die initiative derer, die den vor-
handenen Produktionsapparat erarbeitet haben (le 12,3f.). folglich 
wäre eine radikale trennung von Arbeit und kapital als zwei Produkti-
onsfaktoren oder anonymen kräften, die in einen gegensatz zueinan-
der gestellt werden (le 13,3), überhaupt nicht angemessen. viel-
mehr ist eine wirtschaftsstruktur erstrebenswert, die „schon in ihren 
grundlagen den gegensatz zwischen Arbeit und kapital überwindet” 
(le 13,1). 

Der von Johannes Paul ii. konstatierte „vorrang der Arbeit” (le 8) 
geht über die wechselseitige und gleichgewichtige Zuordnung der 
Produktionsfaktoren kapital und Arbeit hinaus. Denn einmal ist die 
Arbeit eine der hauptsächlichen wirkursachen des Produktionspro-
zesses, während die gesamtheit der Produktionsmittel eine bloße  
instrumentalursache darstellt. Zum anderen sind alle Produktions-
mittel, von den einfachsten werkzeugen bis zu den ultramodernen 
Computern, nach und nach vom Menschen erarbeitet worden: Das 
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kapital ist zugleich frucht der Arbeit von generationen und entsteht 
ununterbrochen neu durch die Arbeit mit diesen Produktionsmitteln 
(le 14,4). und schließlich besteht das kapital nur aus einer summe 
von Dingen, während allein der Mensch als subjekt der Arbeit Person 
ist (le 12,6). Der vorrang der Arbeit vor dem kapital unterstreicht 
„den Primat des Menschen im Produktionsprozess, den Primat des 
Menschen gegenüber den Dingen” (le 12,6), den „Primat der Person 
über die sache, der menschlichen Arbeit über das kapital” (le 13,5). 

Aus diesem Primat werden zwei folgerungen gezogen: erstens: Das 
recht auf eigentum an Produktionsmitteln ist nicht absolut und un-
antastbar. Denn eigentum wird vor allem durch Arbeit erworben; au-
ßerdem ist das eigentumsrecht dem gemeinsamen Zugang zu den 
gütern, die die erde den Menschen bietet, untergeordnet. so darf 
man nicht gegen die Arbeit oder nur um des besitzes willen besitzen. 
vielmehr besteht das einzige Motiv, das das eigentum an Produkti-
onsmitteln rechtfertigt, darin, „der Arbeit zu dienen und dadurch die 
verwirklichung des ersten Prinzips der eigentumsordnung zu ermög-
lichen: die bestimmung der güter für alle und das gemeinsame 
recht auf ihren gebrauch” (le 14,3). Zweitens: Das ausschließliche 
Privateigentumsrecht sowie der strenge kapitalismus sind einer kon-
struktiven theoretischen wie praktischen revision zu unterziehen.  
Die notwendigen reformen bestehen jedoch nicht in der radikalen 
Aufhebung des eigentums an Produktionsmitteln, sondern in ver-
schiedenen formen von gewinnbeteiligung oder Arbeitnehmeraktien, 
die jedem aufgrund der eigenen Arbeit den vollen Anspruch einräu-
men, Miteigentümer der Produktionsmittel zu sein (le 14,5). Außer-
dem sind formen der Mitbestimmung zu entwickeln, die dem einzel-
nen Arbeiter den eindruck nehmen, lediglich rädchen in einem von 
oben bewegten bürokratischen Mechanismus zu sein, sondern seine 
eigeninitiative stärken und ihm das bewusstsein vermitteln, im eige-
nen bereich zu arbeiten (le 15,2).

Johannes Paul ii. hat 1991 die frage gestellt, ob nach dem scheitern 
des kommunismus der kapitalismus das siegreiche gesellschaftssys-
tem sei, das die Anstrengungen der transformationsländer verdient 
und den entwicklungsländern empfohlen werden soll. seine Antwort 
fällt komplex aus. „wird mit kapitalismus ein wirtschaftssystem be-
zeichnet, das die grundlegende und positive rolle des unterneh-
mens, des Marktes, des Privateigentums und der daraus folgenden 
verantwortung für die Produktionsmittel sowie die freie kreativität 
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des Menschen im bereich der wirtschaft anerkennt, ist die Antwort 
sicher positiv. vielleicht wäre es passender, von ,unternehmenswirt-
schaft’ oder ,Marktwirtschaft‘ oder einfach ,freier wirtschaft’ zu spre-
chen. wird aber unter ,kapitalismus’ ein system verstanden, in dem 
die wirtschaftliche freiheit nicht in eine feste rechtsordnung einge-
bunden ist, die sie in den Dienst der vollen menschlichen freiheit 
stellt und sie als eine besondere Dimension dieser freiheit mit ihrem 
ethischen und religiösen Mittelpunkt ansieht, dann ist die Antwort 
ebenso entschieden negativ” (CA 42). Jedenfalls sei die behauptung 
unhaltbar, „die niederlage des sogenannten ‚realen sozialismus’ lasse 
den kapitalismus als einziges Modell wirtschaftlicher organisation 
übrig” (CA 35). Dagegen sprechen die formen der Ausgrenzung, 
Ausbeutung und unterdrückung – insbesondere in den entwicklungs-
ländern – und menschlicher entfremdung besonders in den industri-
eländern, die auch heute noch wie zur Zeit der ersten industrialisie-
rung existieren. über die große Mehrheit der bevölkerung der Dritten 
welt gehe die wirtschaftliche entwicklung hinweg. sie seien, wenn 
auch nicht gerade ausgebeutet, doch weithin randexistenzen. sie 
könnten sich nicht an der gesellschaftlich organisierten Arbeit beteili-
gen, ihre kreativität ausdrücken und ihre leistungsfähigkeit entfal-
ten. viele andere, die nicht völlig am rand existieren, lebten in 
einem Milieu, in dem der kampf um das nackte überleben absoluten 
vorrang hat – und zwar unter den erbarmungslosen bedingungen der 
gründerzeit des kapitalismus. oder sie bebauten ein land, das ihnen 
nicht gehört, und würden wie halbe sklaven behandelt. trotz der 
großen veränderungen in den fortgeschrittenen gesellschaften bleibe 
in der Dritten welt wie auch in der sogenannten vierten welt das 
menschliche Defizit des kapitalismus bestehen. es sei durch die ab-
solute vorherrschaft des kapitals und des eigentums an Produktions-
mitteln über die „freie subjektivität der Arbeit des Menschen” (CA 
35) verursacht. Die westlichen länder würden gefahr laufen, in dem 
scheitern des realen sozialismus den einseitigen sieg des kapitalis-
mus zu sehen und sich nicht darum zu kümmern, an diesem wirt-
schaftssystem die gebotenen korrekturen vorzunehmen. es bestehe 
sogar die gefahr, dass sich eine radikale kapitalistische ideologie 
breitmacht, die es ablehnt, diese Probleme auch nur zu erwägen. 
stattdessen verbreite sie das blinde vorurteil, dass nicht von politi-
schen reformen, sondern vom freien spiel der Marktkräfte die lö-
sung zu erwarten ist. Das rundschreiben entwirft eine Alternative, 
nämlich „eine gesellschaftsordnung der freien Arbeit, der unterneh-
men und der beteiligung. sie stellt sich keineswegs gegen den Markt, 
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sondern verlangt, dass er von den sozialen kräften und vom staat in 
angemessener weise kontrolliert werde, um die befriedigung der 
grundbedürfnisse der gesellschaft zu gewährleisten” (CA 35). 

es gibt also nicht „den” kapitalismus, sondern unterschiedliche Aus-
prägungen und Mischformen eines ökonomischen funktionszusam-
menhangs einerseits und gesellschaftlicher Machtverhältnisse ande-
rerseits. überdies unterschieden sich die formen auch historisch und 
kulturell. so hat der französische wirtschaftswissenschaftler Michel 
Albert einen „rheinischen” kapitalismus typologisch vom anglo-ame-
rikanischen Modell der Marktwirtschaft abgetrennt (Albert 1992). 
weitere grundtypen scheinen auf, wenn man etwa in der geschichte 
zurückgeht („Manchester-kapitalismus”) oder sich die marktwirt-
schaftliche Praxis in asiatischen staaten vor Augen führt. gleichwohl 
bleibt festzuhalten, dass vor allem zwischen dem „rheinischen” kapi-
talismus und der katholischen soziallehre hinsichtlich der anthropolo-
gischen, sozialen und ethischen voraussetzungen und grundlagen si-
cherlich die größten ordnungspolitischen schnittmengen festzustellen 
sind.4

Der sozialstaat

Zur Zeit leos xiii. war die liberale vorstellung des bürgerlichen 
rechtsstaats vorherrschend, dessen kernaufgabe darin bestehe, die 
grundrechte der bürgerinnen und bürger einschließlich des rechts 
auf Privateigentum und gewerbefreiheit gegen eingriffe Dritter zu 
schützen. leo xiii. knüpft an solche vorstellungen an, erweitert je-
doch das konzept des rechtsstaats um das konzept des sozialstaats. 
Da der staat für alle da ist, für die oberen und unteren bevölke-
rungsgruppen, für die vermögenden und die vermögenslosen, muss 
er seine schutzfunktion auch auf die vermögenslosen und die Arbei-
ter ausdehnen. in dem rundschreiben klingt sogar das leitmotiv 
einer „option für die Armen” an: beim rechtsschutz für die Privaten 
sollte die ganz besondere fürsorge des staates der niederen besitz-
losen Masse gelten. „Die wohlhabenden sind nämlich nicht in dem 
Maße auf den öffentlichen schutz angewiesen, sie haben selbst die 
hilfe eher zur hand; dagegen hängen die besitzlosen, ohne eigenen 
boden unter den füßen, fast ganz von der fürsorge des staates ab. 
Die lohnarbeiter also, die ja zumeist die besitzlosen bilden, müssen 
vom staat in besondere obhut genommen werden” (rn 29). würde 
der staat sich dieser besonderen schutzfunktion gegenüber den Ar-
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beitern entziehen, wäre die verteilungsgerechtigkeit verletzt. Zur 
Aufgabe eines sozialstaats gehört die bereitstellung öffentlicher 
güter, die allen bürgerinnen und bürgern zugänglich sein sollen. Da 
die Arbeiter selbst erheblich dazu beitragen, dass solche güter be-
reitgestellt werden, weil nur – so die Meinung des Papstes – aus der 
Arbeit der werktätigen der reichtum der völker entsteht, sei der 
staat auch verpflichtet, den Arbeitern die ihnen zukommende Aus-
stattung an wohnraum, kleidung und nahrung zu gewährleisten. Der 
schutz des sozialstaats erstreckt sich jedoch über die sozialhilfe hin-
aus auf die gestaltung eines Arbeitsrechts zum schutz der abhängig 
beschäftigten gegen die überzogenen Ansprüche der Arbeitgeber und 
kapitaleigner, „welche die Arbeiter maßlos ausbeuten und sie nicht 
wie Menschen, sondern als sachen behandeln. Die gerechtigkeit und 
die Menschlichkeit erheben einspruch gegen Arbeitsforderungen von 
solcher höhe, dass der körper unterliegt und der geist sich ab-
stumpft” (rn 33).

gemäß der katholischen soziallehre ist der wettbewerb nicht regula-
tives Prinzip, sondern nur instrument, eingebettet in eine von sozia-
ler gerechtigkeit durchformte rechts- und gesellschaftsordnung.  
Zur freiheit und selbstverantwortung des einzelnen tritt die soziale 
Ausrichtung der wirtschaft. Auch die Marktwirtschaft ist steuerungs-
fähig und steuerungsbedürftig. sie ist weder ein Automat noch eine 
spielbank, sondern ein kulturprozess. folglich ist das sachziel der 
wirtschaft weder das ökonomische handeln noch die bedürfnisbefrie-
digung noch die gewinnerzielung des einzelnen, sondern das ge-
meinwohl. Dieses zu fördern ist Pflicht des staates (rn 26), denn er 
ist „der am meisten wesentliche und ausgeprägte träger des ge-
meinwohls” (gundlach 1964, 159). Mehr noch: es ist „die alleinige 
grundnorm allen rechts und politischen handelns” (Anzenbacher 
1998, 203). Das Ziel der wirtschaft erschöpft sich folglich nicht in 
der summe der einzelinteressen, sondern folgt einem ordnenden kol-
lektiven willen, der auf das allgemeine interesse gerichtet ist. Dabei 
leiten sich die forderungen des gemeinwohls aus der würde des 
Menschen ab, die ihn zum träger von rechten und Pflichten macht. 
hierin liegt auch die begründung sozialstaatlichen Denkens. es müsse, 
so das Zweite vaticanum, „alles dem Menschen zugänglich gemacht 
werden, was er für ein wirklich menschliches leben braucht, wie 
nahrung, kleidung und wohnung, sodann das recht auf eine freie 
wahl des lebensstandes und auf familiengründung, auf erziehung, 
Arbeit, guten ruf, ehre und auf geziemende information; ferner das 
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recht zum handeln nach der rechten norm seines gewissens, das 
recht auf schutz seiner privaten sphäre und auf die rechte freiheit 
auch in religiösen Dingen” (gaudiam et spes 26). neben die klassi-
schen schutzrechte treten gewährleistungsrechte, die dem Men-
schen erst die Möglichkeit der entfaltung geben. Aus dieser überle-
gung und der gegenseitigen verflechtung der Menschen gewinnt der 
begriff der solidarität seine bedeutung. es ist, wie es in der enzyk-
lika sollicitudio rei socialis aus dem Jahr 1987 formuliert ist, „die 
feste und beständige entschlossenheit, sich für das ‚gemeinwohl‘ 
einzusetzen, das heißt, für das wohl aller und eines jeden, weil wir 
alle für alle verantwortlich sind” (srs 38).

Die kirchen in Deutschland haben in einem gemeinsamen sozialwort 
im Jahr 1997 ein engagiertes Plädoyer für den sozialstaat formuliert, 
den sie als die entscheidende voraussetzung für die wahrung des  
sozialen friedens in der nachkriegsgeschichte der bundesrepublik 
betrachteten. Der Mehrheit der bevölkerung habe er eine soziale si-
cherung auf hohem niveau gewährt. Aber gegenwärtig sei er mit au-
ßergewöhnlichen herausforderungen konfrontiert – mit einer lang 
anhaltenden Arbeitslosigkeit, mit wachsender Armut in einem reichen 
land, von der besonders Arbeitslose, haushalte mit kindern und Al-
leinerziehende betroffen sind, mit einer bedrohlichen demografischen 
entwicklung und mit einer angespannten lage öffentlicher haushalte, 
die an den finanzierungslasten der Arbeitslosigkeit, der sozialen si-
cherungssysteme und der deutschen einigung zu tragen haben.

in der sozialen sicherung spreche nichts für einen systemwechsel, 
reformen seien aber unerlässlich, meinten die kirchen. Dafür nannten 
sie folgende grundsätze: Angesichts der sehr ungleichen verteilung 
der einkommen und vermögen sei für die Mehrheit der bevölkerung 
die umlagefinanzierte gesetzliche, beitrags- und leistungsbezogene 
solidarische sicherung gegen die gesellschaftlich bedingten elemen-
taren lebensrisiken unverzichtbar. sie müsse indessen armutsfest 
gemacht werden und ergänzt werden durch ein an der allgemeinen 
einkommensentwicklung dynamisiertes transfersystem als letztes 
Auffangnetz, die jedem gesellschaftsmitglied ein menschenwürdiges 
leben garantiert. im gesundheitswesen sollen eine vollwertige medi-
zinische versorgung und ein von der kaufkraft unabhängiger Zugang 
aller zur gesundheitsfürsorge gesichert sein. Die verschiebung der 
Anteile von beitragszahlern und rentnern infolge der demografischen 
entwicklung rechtfertige eine Anpassung der rentenformel. eine ak-
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tive beschäftigungspolitik solle jedoch den Anteil der beitragszahler 
erhöhen und den der bezieher von transferleistungen senken. Die 
strukturelle benachteiligung der haushalte mit kindern gegenüber 
den haushalten ohne kinder sei aufzuheben. Die unternehmen soll-
ten sich mehr auf die vereinbarkeit von familie und erwerbsarbeit 
einstellen und die erwerbsarbeit familienfreundlicher gestalten. Öf-
fentliche haushalte sollten nicht nur durch eine kürzung der Ausgaben, 
sondern auch durch eine verteilung der lasten auf der einnahmes-
eite konsolidiert werden. folglich seien bezieher höherer einkommen 
und vermögenseigentümer entsprechend ihrer leistungsfähigkeit zur 
finanzierung des sozialen Ausgleichs heranzuziehen, anstatt sie 
steuerlich zu entlasten. Der grundsatz der erhaltung der vermögens-
substanz dürfe nicht unantastbar sein. nicht nur Armut, sondern 
auch reichtum müsse ein thema der politischen Debatte sein. Des-
halb solle nicht nur ein regelmäßiger Armutsbericht, sondern auch 
ein reichtumsbericht erstellt werden. und angesichts der rasanten 
konzentration der vermögen in der hand der einkommens- und ver-
mögensstarken schichten sowie des größer werdenden Abstands 
zwischen den reichen haushalten und jenen haushalten, die über ein 
geringes oder gar kein vermögen verfügen, solle vereinbart werden, 
die abhängig beschäftigten am neugebildeten Produktivvermögen 
breit zu beteiligen.

eine nachhaltige resonanz hat das sozialwort nicht bewirkt. Zwar 
hatte die rot-grüne regierung entschieden, einen Armuts- und reich-
tumsbericht im Zweijahresrhythmus zu veröffentlichen, hat aber 
gleichzeitig den Abschied vom bisherigen sozialstaatsmodell forciert – 
durch die entregelung der Arbeitsverhältnisse und die Deregulierung 
der finanzpolitik, aber auch durch die Auflösung der „Deutschland 
Ag”. Mit der sogenannten Agenda 2010 wurde das sicherungsniveau, 
das den lebensstandard zu gewährleisten suchte, der durch erwerbs-
arbeit gewonnen war, dem sozio-kulturellen existenzminimum ange-
nähert. gleichzeitig setzte eine erosion der normalarbeitsverhältnisse 
ein – leiharbeit, scheinselbstständigkeit, befristete beschäftigung 
und Arbeit zu einem lohn, der durch sozialleistungen aufgestockt 
werden muss, sind nicht zuletzt durch die liberalisierung am Arbeits-
markt erfolgt.5 Der sozialstaat hat sich unter der formel: „fördern 
und fordern” zum wettbewerbsstaat entwickelt, der stark darauf 
ausgerichtet ist, die beschäftigungsfähigkeit der Ausgeschlossenen 
wiederherzustellen und sie in die gesellschaftlich organisierte er-
werbsarbeit zu integrieren. Dies scheint, auch bedingt durch die de-
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mografische entwicklung, zu gelingen. Die wettbewerbsfähigkeit der 
wirtschaft in Deutschland ist nicht zuletzt durch die grundlegenden 
strukturänderungen der letzten Jahre gestiegen und wirkt positiv auf 
den Arbeitsmarkt zurück. Als kollateralschaden bleibt eine Prekarisie-
rung von beschäftigungsstrukturen, die nur mühsam wieder einge-
dämmt werden kann: eine Zunahme von leiharbeit und werkverträ-
gen, eine Zunahme an unfreiwilliger teilzeitbeschäftigung und von 
niedrigster entlohnung, und schließlich, als langfristige folge, auch 
eine Zunahme von nicht mehr auskömmlichen renten im Alter, da 
sich die rentenleistung nach dem Prinzip der äquivalenz nach den  
im Arbeitsleben erworbenen Ansprüchen bemisst.

solidarität 

solidarität gehört zu den bekenntnisformeln, die die politische Öf-
fentlichkeit beherrschen und ist auch eine bestimmende grundformel 
im politischen Vokabular Europas (Stjernǿ 2004). Aber gleichzeitig  
ist das wort derart allgemein, dass es in keiner grundwerteliste, in 
keinem christlichen, sozialistischen oder liberalen Parteiprogramm 
und auch in keiner kirchlichen stellungnahme zur sozialen lage fehlt 
(einführend bayertz 1998). 

Dabei ist, neben der römischen rechtsgeschichte und der tradition 
der Arbeiterbewegung, die katholische soziallehre eine wichtige und 
einflussreiche traditionslinie in der bestimmung und Ableitung von 
solidarität. Mit der begründung des Christentums ist der bund, den 
die Juden mit gott geschlossen haben, universell. Deswegen ist zu-
nächst solidarität als eine christliche solidarität universal zu verste-
hen. Die gotteskindschaft und mehr noch das ereignis der Auferste-
hung macht die Menschheit zu einer einheit. in einem engeren sinn 
spielt der begriff der solidarität seit dem 19. Jahrhundert in der ka-
tholischen kirche eine zentrale rolle. hintergrund ist die beginnende 
industrialisierung und die frage, wie eine gesellschaft zusammenge-
halten werden kann. Die universale christliche bruderliebe war si-
cherlich hierfür ebenso wenig brauchbar wie der Appell an die Mildtä-
tigkeit und die Caritas. Die katholische soziallehre entwickelt in der 
folge eine neue begründung von solidarität, die vor allem mit den 
namen gustav gundlach, heinrich Pesch und oswald von nell-breun-
ing verbunden ist.6 Zentrale wegmarken sind die großen enzykliken 
rerum novarum 1891 und Quadragesimo anno 1931. solidarität wird 
als Prinzip verstanden, neben Personalität und subsidiarität, also 
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eine von Anfang an ordnende wirkidee. Personalität bezeichnet die 
bezogenheit des Menschen auf den Anderen, subsidiarität ist das 
vertikale, solidarität das horizontale ordnungsprinzip der gesell-
schaft. eine knappe Definition dieses verständnisses liefert die enzy-
klika sollicitudo rei socialis von 1987. solidarität ist demnach „die 
feste und beständige entschlossenheit, sich für das gemeinwohl ein-
zusetzen, das heißt für das wohl aller und eines jeden, weil wir alle 
für alle verantwortlich sind” (srs 38). wichtig ist hier der gedanke 
des gemeinwohls. Darin ist der aristotelische gedanke präsent, dass 
gemeinschaften von ihrem Ziel her bestimmt sind.

Johannes Paul ii. hat die persönliche tugend der solidarität in der 
nähe der gerechtigkeit verortet und als Antwort auf die entarteten 
Mechanismen der globalen spaltung und militärischen blockbildung, 
die er theologisch als „strukturen der sünde” deutet, entfaltet. er er-
innert an die biblische tradition, die den praktischen Ausbruch der 
Menschen aus der sünde „umkehr” nennt. Da personale und struktu-
relle sünde sich gegenseitig bedingen und bewirken, überwindet um-
kehr jedoch nur dann wirklich die sünde, wenn sie „die beziehungen 
eines jeden Menschen mit sich selbst, mit dem nächsten, mit den 
menschlichen gemeinschaften, auch den entferntesten, sowie mit 
der natur” (srs 38,3) verändert. Die politische Dimension der um-
kehr nennt das rundschreiben solidarität. Dieser sozialethische 
grundsatz lässt ein zweifaches verständnis zu. erstens den Appell an 
einflussreiche, „sich verantwortlich für die schwächsten (zu) fühlen 
und bereit (zu) sein, Anteil an ihrem besitz zu geben”, den Appell an 
die schwächsten, „keine rein passive oder gesellschaftsfeindliche 
haltung einzunehmen, sondern selbst zu tun, was ihnen zukommt” 
(srs 39,1) und den Appell an die Mittelschicht, den eigenen vorteil 
zurückzunehmen. ein solches verständnis von solidarität als „hilfe 
für die schwachen” je nach gesellschaftlicher stellung bewegt sich 
ganz im rahmen traditioneller soziallehre. ein zweiter Ansatz nimmt 
die Praxis der unterdrückten selbst in den blick, nicht die „Pro”-soli-
darität, sondern die „Con”-solidarität, nicht eine solidarität für die 
„schwachen”, sondern eine „solidarität der Armen untereinander” in 
gegenseitiger hilfe und politischer Aktion.7 ein solches verständnis 
der solidarität entstammt der Arbeiterbewegung, denen die interna-
tionale Dimension der solidarität zumindest deklaratorisch selbstver-
ständlich war. Die gemeinsame Aktion der unterdrückten schließt in-
dessen praktische solidarität anderer, nicht direkt betroffener an 
ihrer seite nicht aus (srs 39,2). Der Mut, den das rundschreiben 
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beweist, den ursprünglich kirchenfremden begriff der solidarität als 
„weg zum frieden und zugleich zur entwicklung” (srs 39) zu taufen, 
ist beachtenswert. 

Diese dynamische lesart der solidarität, die als ursprünglich römi-
scher rechtsbegriff in der Arbeiterbewegung eine folgenreiche um-
deutung erfahren hatte, wurde von Johannes Paul ii. in dem rund-
schreiben über die menschliche Arbeit 1981 gewählt. insofern die 
Arbeit eine grundlegende Dimension des Menschen ist, aus der eine 
verpflichtung gegen sich selbst und andere folgt, kann die Arbeit als 
„eine Quelle von rechten des Arbeitnehmers” (le 16,1) begriffen 
werden. ein solcher menschenrechtlicher Ansatz gründet indessen in 
der geschichtlichen Ausgangslage der Arbeiter zu beginn des indust-
rialisierungsprozesses, in ihrer erniedrigung und Ausbeutung, in ihrer 
sozialen benachteiligung bei formalrechtlicher gleichbehandlung. 
Diese systematische benachteiligung hat eine gegenbewegung der 
solidarität ausgelöst, die in dem organisierten Zusammenschluss der 
Arbeiter, die bildung von gegenmacht und die tarifpolitische einfluss-
nahme auf die gestaltung der Arbeitsbedingungen und der sozialge-
setzgebung eingemündet ist. um sich gegen die fortdauernde verlet-
zung der würde menschlicher Arbeit zu wehren, „bedarf es immer 
neuer bewegungen von solidarität der Arbeitenden und mit den Ar-
beitenden. Diese solidarität muss immer dort zur stelle sein, wo es 
die soziale herabwürdigung des subjekts der Arbeit, die Ausbeutung 
der Arbeitnehmer und die wachsenden Zonen von elend und sogar 
hunger erfordern” (le 8,6).

Die Anerkennung sozialer grundrechte der abhängig beschäftigten 
und die einsicht in die notwendigkeit solidarischen handelns erklären 
die herausragende bedeutung, die der polnische Papst den gewerk-
schaften zuspricht. „Die modernen gewerkschaften sind aus dem 
kampf der Arbeitnehmer, der Arbeiterschaft und vor allem der indus-
triearbeiter für den schutz ihrer legitimen rechte gegenüber den  
unternehmern und den besitzern der Produktionsmittel entstanden. 
ihre Aufgabe ist die verteidigung der existenziellen interessen der 
Arbeitnehmer in allen bereichen, wo ihre rechte berührt werden.  
Die historische erfahrung lehrt, dass organisationen dieser Art ein 
unentbehrliches element des sozialen lebens darstellen, vor allem  
in den modernen industriegesellschaften” (le 20,2). in dem rund-
schreiben werden die gewerkschaften nicht ausschließlich als Aus-
druck der klassenstruktur einer gesellschaft beziehungsweise als 
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teilnehmer eines klassenkampfes gesehen, der die gesellschaft un-
vermeidlich durchzieht. Zwar kämpfen sie um die berechtigten An-
sprüche der in den verschiedenen berufszweigen zusammenge-
schlossenen Arbeitnehmer. Aber solche Auseinandersetzungen sind 
der normale einsatz für ein gerechtes gut, für soziale gerechtigkeit. 
„es ist dies aber kein kampf gegen andere. wenn er bei umstrittenen 
fragen auch den Charakter einer opposition gegen andere annimmt, 
so geschieht das im hinblick auf das gut der sozialen gerechtigkeit 
und nicht um des ,kampfes’ willen oder um den gegner auszuschal-
ten” (le 20,3). Auf dieser grundlage muss das streikrecht als äu-
ßerstes Arbeitskampfmittel garantiert werden, wenngleich sein Miss-
brauch zu unterbinden ist (le 20,7). Die orientierung an der sozialen 
gerechtigkeit legt den gewerkschaften ein hohes Maß an gesamt-
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher verantwortung auf. Denn ei-
nerseits müssen sie sich im gesamtinteresse der gesellschaft für die 
veränderung dessen einsetzen, was im system des eigentums an 
Produktionsmitteln beziehungsweise in der Art ihrer verfügung feh-
lerhaft ist. Andererseits verweist die struktur des Produktionsprozes-
ses auf die unentbehrlichen elemente kapital und Arbeit, bindet die 
soziale kraft menschlicher Arbeit sowohl der Arbeiter als auch der, 
die über die Produktionsmittel verfügen, zu einer gemeinschaft zu-
sammen und stellt die wechselseitige verflechtung von wirtschaft 
und gesellschaft als ein system kommunizierender röhren dar. so 
dürfen soziale Aktivitäten zugunsten einzelner gruppen und die 
Durchsetzung gewerkschaftlicher forderungen nie in gruppen- und 
klassenegoismus ausarten. innerhalb dieser bezugspunkte „bleibt 
der arbeitsbedingte Zusammenschluss von Menschen zur verteidi-
gung der ihnen zukommenden rechte ein positiver faktor der sozia-
len ordnung und solidarität, von dem man nicht absehen kann” (le 
20,3). 

Die Mahnung an die Adresse der gewerkschaften, sich aus parteipoli-
tischen verflechtungen herauszuhalten, auch wenn ihre tätigkeit als 
politisches, das heißt am gesamtinteresse der gesellschaft orientier-
tes handeln qualifiziert wird, gilt nicht nur für Polen. „Die gewerk-
schaften haben nicht die eigenschaft politischer Parteien, die um die 
Macht kämpfen, und sollten auch nicht den entscheidungen der poli-
tischen Parteien unterstellt sein oder in zu enger verbindung mit ihnen 
stehen. sonst verlieren sie nämlich leicht den kontakt mit ihrem ei-
gentlichen Auftrag, der sicherung der berechtigten Ansprüche der 
Arbeitnehmer im rahmen des gemeinwohls des ganzen landes, und 
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werden stattdessen ein werkzeug für andere Zwecke” (le 20,5). 
Diese Aussage ermächtigt die gewerkschaften und begrenzt gleich-
zeitig ihr Mandat auf die originäre vertretung der interessen der Ar-
beitnehmer im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozess.

Das wiederlesen von texten der kirchlichen sozialverkündigung kann 
eine reflexion über die vielfältigen Deutungsmuster der solidarität 
anregen. eine heute noch nachschwingende Deutung der solidarität 
ist in den sozial-revolutionären bewegungen der letzten drei Jahr-
hunderte beheimatet. Die französische revolution hat das recht auf 
unterhalt für alle hilfsbedürftigen französischen bürger proklamiert 
und damit erstmals aus dem bürgerrecht auch einen Anspruch gegen 
die gemeinschaft postuliert (gauchet 1991, 109-116). Der französi-
sche sozialist Pierre lerroux hat solidarität zum schlüsselbegriff so-
zialer reformen unter einschluss symmetrischer rechte und Pflichten 
gemacht (wildt 1998, 205f.). in der revolution von 1848 wurde zur 
solidarität mit Arbeitern verschiedener berufsgruppen aufgerufen 
und zu ihrer verbrüderung über ländergrenzen hinweg. ferdinand 
lasalle formte das konzept der solidarität, das gemeinsame interes-
sen und gegenseitigkeit einschloss, zum zentralen bestandteil der 
selbstdeutung der Arbeiterbewegung in Deutschland. Das Pathos der 
Arbeiterbewegung markiert die scharfe trennungslinie einer tugend- 
und strukturethischen solidarität: Armut und verelendung werden 
nicht mehr als unentrinnbare schicksalsschläge hingenommen, son-
dern als folgen menschlicher entscheidung und als rechtsverletzun-
gen begriffen. Da die neu entstandenen wirtschaftsformen die vorin-
dustriellen hilfsquellen wie netzwerke von familien, nachbarschaften 
und Dorfgemeinschaften zerstört haben, war es folgerichtig, dass die 
in not geratenen Mitbürger, statt sich mit mildtätigen gaben abspei-
sen zu lassen, auf ihre verbrieften rechte pochten und die reparatur 
gesellschaftlich verursachter schäden verlangten.

Die ursprünge einer auf wechselseitigkeit beruhenden unterstützung 
gehen bis zurück in das Mittelalter. sie sind dort etwa in den genos-
senschaften und knappschaften zu finden, aber auch in den Pflicht-
gemeinschaften des mittelalterlichen ständewesens. Doch mit der 
Zeit wurden die freiwillig und privat organisierten unterstützungskas-
sen in öffentlich-rechtliche vertragsformen, grundrechtsansprüche 
und verfassungsnormen überführt. gleichzeitig wurden sie mit sozi-
alstaatlichem Zwang bewehrt, der in der lage war, die kollektiven  
risiken der Arbeitslosigkeit, des Alters und der krankheit rechtswirk-
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sam abzufedern. waren die sozialgesetze von bismarck dem gedan-
ken geschuldet, die soziale frage durch staatliche intervention zu be-
frieden, ist die begründung von solidarität heute eher personell und 
strukturell begründet. 

eine solche strukturelle solidarität ist jenen steuerungsmedien zuzu-
rechnen, die für moderne, in teilsphären ausdifferenzierte gesell-
schaften charakteristisch sind und die funktion erfüllen, die erwar-
tungen und handlungen der Menschen aufeinander abzustimmen 
(kaufmann 1984). solidarität steht als Medium gesellschaftlicher 
kommunikation neben der liebe, der sprachlichen verständigung, 
dem geld, der Macht und der Argumentation. im unterschied zum 
marktförmigen tausch, der gemäß dem äquivalenzgrundsatz auf 
strenger, transparenter gegenseitigkeit von beitrag und leistung be-
ruht, ist die steuerungsform der solidarität an die einschätzung ge-
bunden, dass diejenigen, die sich solidarisieren, sich einander als 
gleich ansehen und gleich setzen, weil sie eine gleiche interessen-
lage teilen, dass aber trotz oder wegen der gleichen interessenlage 
ein ungleiches verhältnis der lebenschancen bestehen bleibt. solida-
rität beruht also auf einer gegenseitigkeit, die nur latent vorhanden 
ist, weil leistung und gegenleistung sich nicht gleichzeitig entspre-
chen, sondern durch eine erwartung verknüpft sind, und gleichzeitig 
auf einer gegenseitigkeit, die nur unterstellt ist, weil objektive risi-
kolage und deren subjektive einschätzung voneinander abweichen 
(vgl. hondrich/koch-Arzberger 1994). worin sich die steuerungsform 
der solidarität von der Marktsteuerung deutlich unterscheidet, ist die 
nicht-äquivalenz von beitragszahlung und leistungsanspruch. Die 
beitragszahlung bemisst sich nach der finanziellen leistungsfähig-
keit, der monetäre oder sachliche leistungsanspruch dagegen nach 
der aktuellen bedürftigkeit.

Die tarifautonomie und der flächendeckende tarifvertrag sind die 
spezifische und erstrangige institution der solidarischen Arbeiterbe-
wegung, um die ungleiche verhandlungsposition, die der einzelne  
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegenüber hat, aufzuheben und mit 
halbwegs paritätischer verhandlungsmacht, also „auf gleicher Augen-
höhe” vereinbarungen über Arbeitsbedingungen und -entgelte zu 
treffen. 

gegen die tarifautonomie und insbesondere den flächentarifvertrag 
wurden in den vergangenen dreißig Jahren heftige vorwürfe erhoben, 

47



vor allem, dass sie die globale wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
wirtschaft gefährdeten. inzwischen brechen den gewerkschaften die 
tarifpolitischen verhandlungspartner von selbst weg; die Zahl der  
beschäftigten, die von einem branchentarifvertrag profitieren, ist in 
den letzten 20 Jahren deutlich zurückgegangen. in westdeutschland 
waren es 2011 nur noch 54 Prozent der beschäftigten, in den neuen 
bundesländern gerade einmal 37 Prozent.8 Zum einen entziehen sich 
junge und relativ kleine unternehmen der tarifbindung und der Mit-
gliedschaft in den Arbeitgeberverbänden. Die Arbeitgeberverbände 
sind dazu übergegangen, auch eine Mitgliedschaft ohne tarifbindung 
zuzulassen. Zum anderen werden tarifverträge vereinbart, die bloß 
noch einen Mindestrahmen festlegen, der auf betrieblicher oder un-
ternehmerischer ebene ausgefüllt werden soll – entweder für eine 
begrenzte Dauer oder während einer wirtschaftlich angespannten si-
tuation. so ist der flächentarifvertrag in ein mehrstufiges verhand-
lungssystem der „kontrollierten Dezentralisierung” transformiert wor-
den, das den betriebsräten eine neue verhandlungskompetenz, aber 
auch schwer erträgliche belastungen zuweist. 

Die tarifautonomie und der flächendeckende tarifvertrag sind die 
wirksamste schranke gegen eine reine vermarktung des Arbeitsver-
mögens, weil zum einen der persönliche und notwendige Charakter 
des Arbeitsvermögens respektiert und zum andern in der regel ein 
verhandlungsergebnis erzielt wird, das als gerecht gelten kann. Zwar 
wird in den laufenden tarifverhandlungen über die aktuelle vertei-
lung der kollektiv hergestellten güter entschieden. Aber einschluss-
weise entscheiden die tarifpartner auch darüber, welche gesellschaft-
lich notwendige Arbeit der Marktsteuerung zugewiesen und welche 
der Privatsphäre überlassen bleibt. sie regeln, nach welchen krite-
rien einzelne Arbeitsleistungen, etwa handwerkliche oder organisato-
rische Arbeitsprofile bewertet, nach welchen kriterien sie entgolten 
werden und welche geschlechtsspezifischen Differenzierungen im ar-
beitsteiligen Produktionsprozess zu dulden sind. Die solidarität der 
Arbeitnehmer, ohne die eine gleichgewichtige verhandlungsmacht 
nicht erzielt werden kann, ist nicht selbstverständlich. Denn in die 
solidarität sind sehr heterogene interessengruppen eingebunden. 
Dabei werden die weniger konfliktfähigen gruppen relativ begünstigt, 
während den konfliktfähigen gruppen eine größere rücksichtnahme 
auf die schwächeren und folglich höhere „solidaritätskosten" abver-
langt werden. Allerdings ist auch hier in letzter Zeit eine entwicklung 
zu beobachten, in der die hoch konfliktfähigen gruppen sich aus der 
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solidarität verabschieden und mit ihrer verhandlungsmacht lediglich 
eigene interessen durchsetzen. Die entwicklung solcher spartenge-
werkschaften erschwert jene gesamtwirtschaftlichen rücksichten, in 
der die tätigkeiten der gewerkschaften auch gestellt sind. Der streik 
ist sittlich berechtigt, wenn und insofern er ein unvermeidliches Mit-
tel zu einem angemessenen nutzen darstellt. er verliert aber seine 
berechtigung, wenn mit ihm Ziele verfolgt werden, die dem gemein-
wohl zuwider laufen.9 

lassen sich für die lohnfindung in tarifverhandlungen Maßstäbe for-
mulieren, die ein gerechtes ergebnis vermuten lassen? Die legendäre 
triade der leistungsgesellschaft unterstellt, dass expertenwissen 
oder fachliche Qualifikationen zu einer verantwortlichen rangstellung 
im beruf führen, der dann ein verdientes einkommen entspricht. so 
würden sich ungleichheiten der einkommensverteilung in erster linie 
durch gründe rechtfertigen lassen, die in persönlichen leistungen, 
etwa in der Mobilisierung natürlicher talente oder energiepotenziale 
verankert sind. Allerdings ist eine solche lohnfindung entsprechend 
der grenzproduktivitätsregel, gemäß der die Arbeitskosten, die dem 
unternehmen beim einsatz eines zusätzlichen Arbeitsvermögens ent-
stehen, den wert der Arbeitsleistung nicht übersteigen dürfen, reine 
fiktion. Denn die individuelle Zurechnung einer Arbeitsleistung zu 
einem arbeitsteilig und gemeinsam hergestellten Produkt ist weder 
technisch noch ökonomisch möglich. normative optionen definieren 
dagegen den gerechten lohn so, dass dieser dem persönlichen oder 
familiären bedarf entspricht, wenngleich der Maßstab eines soge-
nannten familienlohns an das konzept des ein-ernährer-haushalts 
und der hausfrauen-ehe gekoppelt ist. wirtschaftsexperten wählen 
eine makroökonomische Perspektive, indem sie gesamtwirtschaftli-
che lohnsteigerungen für vertretbar halten, solange diese kostenni-
veauneutral bleiben. sie sind es, wenn sie die Produktivitätsrate ein-
schließlich der Zielinflationsrate der Zentralbank nicht übersteigen. 
Mit einer solchen vorgabe sind natürlich lohnforderungen, die an der 
vorhandenen verteilungsstruktur etwas ändern wollen, ausgeschlos-
sen. womit ist eine derart starre vorgabe gerechtfertigt? Die funktio-
nal eingespielte verteilungsstruktur ist an der unterstellten zukünfti-
gen verwendungsseite der einkommen orientiert – als einer grenze 
der lohnfindung, die nicht überschritten werden darf, soll es nicht zu 
inflationären störungen des gleichgewichts kommen. Die Argumen-
tation zugunsten dieser grenze lautet so: falls nach dem Abzug von 
steuern und beiträgen, die der finanzierung von gemeinschaftsauf-
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gaben und des lebensunterhalts der nichterwerbstätigen dienen, au-
ßerdem noch investitionen zu finanzieren sind, die als wünschens-
wert erachtet werden, um steigende Ansprüche an die lebenshaltung 
zu befriedigen, und wenn ferner diese investitionen im eigentum der 
privaten unternehmer bleiben und nicht in das eigentum der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer überführt werden sollen, „dann muss 
der ganze Aufwand für diese investitionen den Arbeitern vorenthal-
ten oder von ihrem einkommen abgehalten werden” (nell-breuning 
1986, 165). Diese „kapitalistische” verteilungsregel entspricht indes-
sen nicht dem Ziel einer egalitären verteilung der unternehmerischen 
beziehungsweise volkswirtschaftlichen wertschöpfung.

eine egalitäre Aneignung der von allen produktiven ressourcen ge-
meinsam erarbeiteten wertschöpfung sieht anders aus: gemäß der 
gängigen betriebswirtschaftlichen logik ist der monetäre gewinn in-
dikator und Maßstab für den erfolg des kapitalistischen unterneh-
mens. Dies ist nicht nur eine buchhalterische konvention, sondern 
konstitutiv für den kapitalismus. Aber korrekterweise, erklärt nell-
breuning, müsste der unternehmenserfolg am saldo dessen gemes-
sen werden, was im unternehmen an werten geschaffen und an 
werten verbraucht wird, also am „überschuss der unternehmerischen 
wertschöpfung über den wertverzehr” (nell-breuning 1986, 90). 
Diese entsteht durch die kollektive nutzung verschiedener vermö-
gen, etwa des naturvermögens, des gesellschaftsvermögens, des  
Arbeitsvermögens und des geldvermögens (kapital). Deren nutzung 
wird mit beiträgen, steuern, löhnen und Zinsen entgolten. nun wird 
in der üblichen geldrechnung die nutzung des Arbeits-, gesell-
schafts- und naturvermögens als Aufwand gebucht, das entgelt für 
die nutzung des geldvermögens dagegen dem gewinn zugeschlagen 
und mit ihm zusammen als reinertrag ausgewiesen. Juristen begrün-
den diese unterscheidung damit, dass ein unternehmen das natur-, 
Arbeits-, gesellschafts- und geldvermögen als von außenstehenden 
lieferanten bezieht. in einer wirtschaftlichen betrachtungsweise je-
doch müsste der unternehmenserfolg an der wertschöpfung insge-
samt gemessen werden. Diese entsteht aus der nutzung jener vier 
vermögen und setzt sich aus den vier entgelten für deren nutzung 
zusammen. in der ausschließlichen orientierung am gewinn statt an 
der wertschöpfung im kapitalistische interessenkonflikt ist angezeigt, 
dass die einkommensansprüche der kapitaleigner die Ansprüche der 
anderen vermögensträger verdrängen, dass der kapitalismus also 
die vorleistungen der natur, der Arbeit, der gesellschaft wenn nicht 
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zum nulltarif, so doch weithin unter dem angemessenen Preis in An-
spruch nimmt, anstatt den humanen, gesellschaftlichen und ökologi-
schen Ansprüchen das ihnen zustehende gewicht beizumessen.

nachhaltigkeit

während das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert der Ökonomie, der 
kurzfristigen nutzensteigerung und rationalen kalkulation gilt, wird 
das 21. Jahrhundert als das „Jahrhundert der umwelt” (von weizsä-
cker 1994, 8) gekennzeichnet. Der Paradigmenwechsel, zu dem der 
Club of rome 1972 aufgerufen hatte, scheint inzwischen in den köp-
fen und herzen zahlreicher Menschen angekommen zu sein. Das um-
weltbewusstsein hat sich von der lokalen und regionalen zur globalen 
und planetarischen ebene verlagert. Der globale Charakter der kli-
maveränderung, der alle Menschen trifft, die auf diesem Planeten 
leben, lässt das bewusstsein einer globalen solidarität und die Aner-
kennung des grundsatzes umfassender gerechtigkeit wachsen. 

Die deutschen bischöfe haben sich bereits 1980 in ihrer erklärung 
„Zukunft der schöpfung – Zukunft der Menschheit” ausführlich mit 
dem befasst, was sie als schöpfungskrise ausgemacht haben.10 Die 
neue grenzsituation des Menschen erfordere ein neues verhältnis zur 
welt. Die erklärung benennt die vielfältigen krisen, aber auch die 
unmöglichkeit, hinter die errungenschaften der neuzeit zurück zu 
gehen oder sie anderen kulturen zu verweigern. nachhaltigkeit wird 
als begriff noch nicht verwendet, gleichwohl aber die sittliche verant-
wortung für die lebbarkeit der welt in der Zukunft hervorgehoben. 

Der rat der evangelischen kirche Deutschlands und die Deutsche bi-
schofskonferenz haben 1985 die gemeinsame erklärung „verantwor-
tung wahrnehmen für die schöpfung”11 verabschiedet. sie bietet eine 
vielschichtige ursachendiagnose der umweltbelastung. erstmals wird 
in dieser gemeinsamen erklärung das leitbild einer ökologisch-sozia-
len Marktwirtschaft beschworen – bei gleichzeitiger deutlicher Absage 
sowohl an eine bürokratisch-zentralistische wirtschaftslenkung im 
interesse ökologischer Ziele als auch an eine suspendierung markt-
wirtschaftlicher steuerungsformen zugunsten kleinteiliger wirt-
schaftsstrukturen. 

Das gemeinsame wort der kirchen von 199712 hat einen wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen reformkorridor zu einer ökologisch-sozi-
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alen Marktwirtschaft aufgestoßen. ein ehrgeiziger strukturwandel 
und die einbindung der wirtschaft in den stoffwechsel der natürli-
chen umwelt sind unaufschiebbar. seit den 70er-Jahren wird den 
Menschen zusehends bewusst, dass das wachstum der wirtschaft 
mit einer übermäßigen inanspruchnahme natürlicher ressourcen und 
einer belastung der umwelt erkauft worden ist, die ihre lebensquali-
tät verschlechtert hat. Deshalb ist die wirtschaftliche entwicklung 
vom ressourcenverbrauch und der umweltbelastung abzukoppeln.  
in Zukunft muss die deutsche gesellschaft ihren lebensstil und ihre 
wirtschaftsform so einrichten, dass die berechtigten interessen der 
kommenden generationen und der Menschen auf anderen kontinen-
ten nicht verletzt werden – nachhaltigkeit wird erstmals zu einer 
grundorientierung christlicher ethik. wie sich früher die gerechte so-
ziale verteilung nicht allein aus der Dynamik des Marktes ergeben 
hat, so ist auch jetzt nicht zu erwarten, dass sich die ökologischen 
Probleme aus der inhärenten Dynamik der sozialen Marktwirtschaft 
lösen lassen. Die ökologische komponente muss ein eigenständiger 
Zielfaktor wirtschaftlicher entwicklung werden. Da wirtschaft und 
gesellschaft bestandteile des Ökosystems der erde sind, müssen sie 
an die „regenerationsraten und Zeitrhythmen der ökologischen sys-
teme” (ebd.) rückgebunden werden. Mit einer bloßen nachbesserung 
des Modells der sozialen Marktwirtschaft ist es nicht getan, es bedarf 
einer strukturreform umweltbelastender wirtschaftszweige, nämlich 
der landwirtschaft, der Chemieindustrie, der verkehrssysteme und 
der energiegewinnung.

eine kommission der Deutschen bischofskonferenz hat 1998 ein Do-
kument „handeln für die Zukunft der schöpfung”13 veröffentlicht. ein 
solches handeln wird neben dem einsatz für soziale gerechtigkeit und 
der sicherung des friedens als die große herausforderung an der 
schwelle zum neuen Jahrtausend bezeichnet. Die schrift der kommis-
sion, die sich in erster linie an die katholischen kirchenmitglieder 
wendet, knüpft an das gemeinsame wort zur wirtschaftlichen und so-
zialen lage in Deutschland an und will den ökumenischen Dialog im 
Anschluss an den konziliaren Prozess fortsetzen. Zwei besondere Ak-
zente stehen im vordergrund: der brückenschlag zwischen christlicher 
schöpfungstheologie, umweltethik und dem leitbild der nachhaltigen 
entwicklung und ein intensives eingehen auf konkrete Praxisfelder. 

Die schwerpunkte christlicher schöpfungstheologie werden aus bibli-
schen geschichten, bildern und gleichnissen abgelesen. Die natürli-
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che umwelt spendet leben, wirkt aber auch bedrohlich. weil die 
natur als restlos von gott abhängig gedacht wird, ist sie entzaubert 
und hat folglich keine göttliche würde. Der bund gottes mit noah 
bestätigt das maßgebende ordnungsgefüge der natur trotz existie-
render brüche und konflikte. Der Mensch nimmt eine Doppelstellung 
ein. wegen des radikalen unterschieds von schöpfer und geschöpf 
ist jede vorstellung einer göttlichen natur ausgeschlossen. Die natur 
ist begrenzt, brüchig, konflikthaft. Die welt ist geschaffen, restlos auf 
gott verwiesen und restlos von ihm verschieden. Aber gott ist in der 
schöpfung präsent. Die gottebenbildlichkeit des Menschen mahnt ein 
entsprechungsverhältnis an. Allein der Mensch ist sittliches subjekt. 
Aber er ist geschaffen mit allem, was nicht gott ist. seine liebe zu 
gott verkörpert sich in der Achtung vor seinen Mitgeschöpfen. 

Die ethischen grundlagen umweltgerechten handelns werden zu-
nächst in der idealtypischen sichtung verschiedener umweltethischer 
begründungsmodelle gelegt: ein anthropozentrischer, pathozentri-
scher, biozentrischer und physiozentrischer Ansatz werden jeweils 
kurz charakterisiert. grundbegriff einer ökologischen ethik ist die 
verantwortung für eine intergenerationelle gerechtigkeit. eine ver-
antwortungsethik will auf die folgen, nicht so sehr auf die gesinnung 
des handelns aufmerksam machen. folglich geht es nicht nur um 
den persönlichen lebensstil beziehungsweise individuelle tugenden, 
sondern auch um die sozio-ökonomischen systeme. Die verantwor-
tung des Menschen für sich selbst, für seine soziale Mitwelt und seine 
natürliche umwelt konkretisiert sich in den kriterien der umwelt-, 
sozial- und individualverträglichkeit ethischen urteilens und ent-
scheidens. verantwortungsethik besteht in einer Abwägung zwischen 
konkurrierenden (ökologischen, sozialen, ökonomischen) gütern, in 
der Minimierung und Abwägung konkurrierender übel. 

Markus vogt urteilt, dass die deutschen bischöfe mit dem Dokument 
von 1998 „schrittmacher für die integration des gedankens der 
nachhaltigkeit in die kirchliche sozialverkündigung” (vogt 2008, 416) 
waren. freilich, schon in den enzykliken von Johannes Paul ii. hatten 
fragen des umweltschutzes eine große rolle gespielt. Die umwelt-
krise erfordere eine neue solidarität; der weltfriede sei auch durch 
einen Mangel an Achtung gegenüber der natur gefährdet.14 benedikt 
xvi. hat diese sorge 20 Jahre später in einer rede zum weltfriedens-
tag 2010 aufgegriffen und ausgeführt: es sei an der Zeit, „zu einer 
aufrichtigen generationen übergreifenden solidarität zu gelangen”.15 
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solidarität in der Zeit, solidarität der generationen untereinander: 
hier konkretisiert sich die idee der nachhaltigkeit als neues sozial-
prinzip, das auch für die gestaltung der Arbeitswelt von entscheiden-
der bedeutung sein wird. Arbeiten wird in die verantwortung der ge-
nerationen untereinander gestellt. Der Mensch ist Mitarbeiter gottes 
am schöpfungswerk; dies bedeutet aber auch, dass seine fähigkeit, 
mit Arbeit die welt umzugestalten, sich nicht von der „ur-schenkung 
der Dinge von seiten gottes” (CA 37) ablösen darf, zumal diese ur-
schenkung gemeinsames gut der Menschheit ist (CA 40). hier liegt 
auch eine verantwortung, die die gegenwärtigen für die künftigen 
generationen zu übernehmen haben (CA 40).

Miteigentum und Mitbestimmung 

Miteigentum und Mitbestimmung sind formen der Partizipation, die 
sich aus dem gedanken der subsidiarität ergeben. Diese hat nicht 
nur einen politischen und gesellschaftlichen ordnungsinhalt, sondern 
auch einen wirtschaftlichen. freilich ist der gedanke, dass sich sub-
sidiarität auch auf die struktur der wirtschaft bezieht und dies fol-
gen für die Art und weise des wirtschaftens hat, nicht unumstritten. 

für die betriebswirtschaft etwa ist das moderne unternehmen eine 
produzierende wirtschaftseinheit. es werden interne Merkmale, die 
kombination der Produktionsfaktoren entsprechend dem wirtschaft-
lichkeitsprinzip und die Aufrechterhaltung des finanziellen gleichge-
wichts von externen Merkmalen, der erwerbswirtschaftlichen Zielset-
zung sowie der äußeren Autonomie unterschieden. Die Juristen 
ihrerseits definieren das unternehmen als eine summe von sachen 
und rechten, tatsächlichen beziehungen und erfahrungen, die der 
unternehmer als wirtschaftliche einheit kombiniert. Das unterneh-
men ist zwar gegenstand zahlreicher bürgerlich-rechtlicher und han-
delsrechtlicher regelungen, nicht jedoch eigenständiges rechtsob-
jekt, schon gar nicht rechtssubjekt. Da nur der oder die eigentümer, 
die natürlichen oder juristischen Personen, denen das unternehmen 
gehört, rechtssubjekt sind, bildet das gesellschaftsrecht den rah-
men der unternehmen, die im wirtschaftsleben auftreten und innere 
wie äußere rechtsbeziehungen aufbauen.

Der kirchlichen sozialverkündigung dagegen ist die wahrung des 
personalen Charakters der Arbeit ein zentrales Anliegen. Dies gilt ge-
rade für die erwerbsarbeit, in der aufgrund des Abhängigkeitsverhält-
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nisses die Personenwürde besonders gefährdet ist. Das unternehmen 
wird in erster linie als Personenverband, nicht als vermögensgegen-
stand begriffen. Die ressource Arbeit hat vorrang vor allen anderen 
sachlichen ressourcen. folglich wird zumindest eine konstruktive 
wechselseitige Zusammenarbeit jener Personengruppen angestrebt, 
die zum einen über das Arbeitsvermögen verfügen und denen zum 
andern das kapital gehört. Diese Zusammenarbeit erreicht am Ar-
beitsplatz, im betrieb und im unternehmen unterschiedliche grade 
der wechselseitigen information, beratung, beteiligung, Mitsprache 
und unternehmerischen Mitbestimmung der Arbeitnehmer.

Zwar hatte Papst Pius xi. die kapitalistische wirtschaftsweise und 
folglich das lohnarbeitsverhältnis nicht als in sich ungerecht bezeich-
net, aber auf alternative gestaltungsmöglichkeiten hingewiesen: „für 
den heutigen stand der gesellschaftlichen wirtschaft mag immerhin 
eine gewisse Annäherung des lohnarbeitsverhältnisses an ein gesell-
schaftsverhältnis nach Maßgabe des tunlichen sich empfehlen. er-
freuliche Anfänge sind ja bereits gemacht zum beiderseitigen nicht 
geringen vorteil der Arbeitnehmer wie der Produktionsmittelbesitzer” 
(QA 65). Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung solcher Alternati-
ven offen geblieben. 

Papst Johannes xxiii. fand die forderung der Arbeiter nach aktiver 
teilnahme am leben des sie beschäftigenden unternehmens gerecht-
fertigt. so heißt es in der enzyklika Mater et magistra aus dem Jahr 
1961: „in jedem fall aber sollten die Arbeiter an der gestaltung der 
Angelegenheiten ihres unternehmens aktiv beteiligt werden. Das gilt 
sowohl für private als auch für öffentliche unternehmen. Das Ziel 
muss in jedem fall sein, das unternehmen zu einer echten menschli-
chen gemeinschaft zu machen” (MM 91). Die Mitbestimmung von der 
betrieblichen ebene auf die unternehmensebene übergreifen zu las-
sen, entspricht einer logik der beteiligungsgerechtigkeit. „Zweifellos 
muss ein unternehmen, das der würde des Menschen gerecht wer-
den will, auch eine wirksame einheitlichkeit der leitung wahren; dar-
aus folgt aber keineswegs, dass, wer tag für tag in ihm arbeitet, als 
bloßer untertan zu betrachten ist, dazu bestimmt, stummer befehls-
empfänger zu sein, ohne das recht, eigene wünsche und erfahrun-
gen anzubringen; dass er bei entscheidungen über die Zuweisung 
eines Arbeitsplatzes und die gestaltung seiner Arbeitsweise sich pas-
siv zu verhalten habe. hier ist ein weiterer gedanke angebracht: Die 
weitergehende verantwortung, die heute in verschiedenen wirtschafts-
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unternehmen den Arbeitern übertragen werden soll, entspricht 
durchaus der menschlichen natur, sie liegt aber auch im sinn der  
geschichtlichen entwicklung von heute in wirtschaft, gesellschaft 
und staat” (MM 92f.).

Die Pastoralkonstitution des 2. vatikanischen konzils hat den harten 
kern katholischer soziallehre, dass der Mensch urheber, Mittelpunkt 
und Ziel aller wirtschaft ist, auf die unternehmensverfassung ange-
wendet: „in den wirtschaftlichen unternehmen stehen Personen mit-
einander in verbund, das heißt freie, selbstverantwortliche, nach 
gottes bild geschaffene Menschen. Darum sollte man unter bedacht-
nahme auf die besonderen funktionen der einzelnen, sei es der ei-
gentümer, der Arbeitgeber, der leitenden und ausführenden kräfte, 
und unbeschadet der erforderlichen einheitlichen werkleitung die ak-
tive beteiligung aller an der unternehmensgestaltung voranbringen”.16

Papst Paul vi. erklärte in dem Apostolischen schreiben octogesima 
adveniens von 1971 aus Anlass des achtzigjährigen Jubiläums von 
rerum novarum , dass die menschliche würde und freiheit sich ge-
genwärtig in zwei legitimen forderungen für alle lebensbereiche  
ausdrückt: „Die erwähnte doppelte forderung von gleichheit und 
Mitbestimmung zielt auf eine bestimmte gestalt demokratischer ge-
sellschaft” (oA 24). Diese gesellschaft mag sich noch auf dem Prüf-
stand befinden, aber sie erschöpft sich nicht im streben nach fort-
schritt und quantitativem wachstum: „beschaffenheit und namentlich 
echtheit der menschlichen beziehungen, der grad der Mitbestim-
mung und Mitverantwortung sind für die künftige gesellschaft nicht 
weniger bedeutsam und wichtig als die Menge und vielfalt der produ-
zierten und dem verbraucher zugeführten güter” (oA 41). Dass poli-
tische Perspektiven in ökonomische Prozesse einfließen, zeigt, „wie 
sehr der heutige Mensch nach mehr Mitverantwortung und Mitent-
scheidung verlangt. Je höher die kultur steht, je stärker der sinn für 
freiheit wird, und je mehr der Mensch zu der einsicht kommt, wie 
schwerwiegend die unter den ungewissheitsbedingungen von heute 
getroffenen entscheidungen sich auf die lebensbedingungen der Zu-
kunft auswirken können, um so dringender wird dieses berechtigte 
verlangen” (oA 47). während bei Johannes xxiii. offen blieb, wie 
eine aktive beteiligung der Arbeiter näher zu regeln sei, damit ihre 
stimme gehört und ihre Mitverantwortung ernst genommen werde, 
hatten die relativ verschlüsselten Aussagen des konzils abweichende 
Deutungen ausgelöst. Die einen interpretierten „die aktive beteili-
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gung aller an der unternehmensgestaltung”17 so, als sei eine paritäti-
sche unternehmensverfassung zurückgewiesen worden. Die anderen 
leiteten aus der forderung des konzils, die Arbeiter auch an den ent-
scheidungen über wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten zu be-
teiligen, die nicht so sehr in den unternehmen, sondern auf höherer 
ebene getroffen werden, ab, dass die beteiligung an den entschei-
dungen im unternehmen einschlussweise mit gemeint sei. Diese un-
gewissheit beseitigte Papst Paul vi. 1969 in einer Ansprache vor der 
internationalen Arbeitsorganisation. Dort präzisierte er die Aussagen 
des konzils. Durch die konflikte der Zeit mache sich ein berechtigtes 
verlangen nach Mehr-sein deutlich. Das immer dichtere netz der re-
gelungen im Arbeitsleben müsse nun durch eine organische beteili-
gung ergänzt werden. Dies betreffe nicht nur die früchte der Arbeit, 
sondern auch die teilhabe an entscheidungen über wirtschaftliche 
und soziale Angelegenheiten, die für die Menschen und deren nach-
kommen entscheidend seien. Der nicht auszublendende politische 
und gesellschaftliche Charakter ökonomischer entscheidungsprozesse 
verlange, dass immer mehr Menschen an der vorbereitung von ent-
scheidungen, an den entscheidungen selbst und an deren Ausfüh-
rung beteiligt werden.18

Johannes Paul ii. scheint in dem rundschreiben über die Arbeit 
(1981) in zweifacher hinsicht die von seinem vorgänger erfolgte Prä-
zisierung des Mitbestimmungspostulats zurückzunehmen: erstens 
lässt er in der schwebe, ob Mitbestimmungsrechte ursprünglich auf 
der grundlage einer Mitarbeit im unternehmen angemeldet oder aus 
dem Miteigentum an Produktionsmitteln abgeleitet werden; die ent-
sprechenden Anregungen katholischer soziallehre „betreffen den Mit-
besitz des Arbeiters an den Produktionsmitteln in gestalt der beteili-
gung an der leitung, am ertrag oder als Anteilseigner” (le 14,5). 
und zweitens bleibt, falls aus der Arbeit an den Produktionsmitteln 
ein ursprüngliches Mitbestimmungspostulat resultieren sollte, die 
blickrichtung auf den Arbeitsplatz vorherrschend: „wenn der Mensch 
arbeitet und sich dabei aller verfügbaren Produktionsmittel bedient, 
so möchte er zugleich, dass die früchte dieser Arbeit ihm und den 
anderen zu gute kommen und dass er bei diesem Arbeitsprozess Mit-
verantwortlicher und Mitgestalter am Arbeitsplatz sein darf, an dem 
er tätig ist” (le 15,1).

gleichzeitig mit der beharrlich positiven einschätzung des personalen 
Charakters der Arbeit und des mit würde ausgestatteten subjekts 
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abhängiger erwerbsarbeit hat sich in der kirchlichen sozialverkündi-
gung das urteil über das gewicht des Privateigentums an Produkti-
onsmitteln relativiert.

leo xiii. ist noch beherrscht von einer bürgerlich-individualistischen 
und naturrechtlichen sichtweise, denn „das recht zum besitze priva-
ten eigentums hat der Mensch von der natur erhalten” (rn 4). Das 
eigentumsrecht ist ein vorstaatliches grundrecht des einzelnen Men-
schen. begründet wird dieses recht unter anderem damit, dass ein 
aus ersparnissen gebildetes eigentum lohn in anderer form sei, ge-
wissermaßen teil des Menschen selbst, dass er der Zukunftssiche-
rung im hinblick auf den eigenen lebensunterhalt und den der fami-
lie diene, und dass der Mensch als geistwesen die verfügung über 
die materiellen Dinge rechtlich gestalte (rn 3-12).

Pius xi. hebt die Doppelseitigkeit des eigentums, „seine individuelle 
und seine soziale, seine dem einzelwohl und seine dem gesamtwohl 
zugeordnete seite” (QA 45) heraus. Die individualfunktion des ei-
gentums besteht darin, dass jeder für sich und die seinen sorgen 
kann, die sozialfunktion darin, dass auf dem weg der institution des 
Privateigentums die güter der erde allen Menschen zukommen. Zwar 
unterscheidet Pius xi. unter berufung auf leo xiii. zwischen dem 
Privateigentum als rechtsinstitut und dem verantwortlichen umgang 
mit privatem eigentum, der nicht auf dem klageweg erstritten wer-
den kann. Aber staatliche Autorität kann unter berufung auf das ge-
meinwohl „genauer im einzelnen anordnen, was die eigentümer hin-
sichtlich des eigentumsgebrauchs dürfen, was ihnen verwehrt ist” 
(QA 108).

im Dokument des Zweiten vatikanischen konzils (1965) und im ent-
wicklungsrundschreiben Pauls vi. (1967) haben sich die Akzente der 
eigentumsperspektive verschoben. erster grundsatz ist nun der kol-
lektivanspruch der Menschen auf die güter der erde. „wenn aber die 
erde da ist, um jedem die Mittel für seine existenz und seine ent-
wicklung zu geben, dann hat jeder Mensch das recht, auf ihr das zu 
finden, was er nötig hat. Das konzil hat dies in erinnerung gerufen: 
gott hat die erde mit allem, was sie enthält, zum nutzen für alle 
Menschen und völker bestimmt; darum müssen diese geschaffenen 
güter in einem billigen verhältnis allen zustattenkommen, dabei hat 
die gerechtigkeit die führung, hand in hand geht mit ihr die liebe. 
Alle anderen rechte, ganz gleich welche, auch das des eigentums 
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und des freien tausches, sind diesem grundgesetz untergeordnet”. 
eine solche option relativiert das grundrecht des Privateigentums: 
„Das Privateigentum ist also für niemand ein unbedingtes und unum-
schränktes recht” (PP 22f.). im fall eines konflikts zwischen wohler-
worbenen rechten des einzelnen und den grundbedürfnissen der ge-
sellschaft muss die staatliche Autorität unter aktiver beteiligung der 
einzelnen und der gesellschaftlichen gruppen eine lösung suchen.

indem Johannes Paul ii. (1981) hinter dem gegensatz von kapital 
und Arbeit nicht abstrakte begriffe oder anonyme kräfte am werk 
sieht, sondern konkrete Menschen, die ihre Arbeitskraft in den Pro-
duktionsprozess einbringen und diejenigen, die Produktionsmittel zur 
verfügung stellen beziehungsweise über sie verfügen, kommt unmit-
telbar die eigentumsfrage ins spiel und wird gleichzeitig relativiert. 
während die marktradikalen vertreter eines entfesselten kapitalismus’ 
das ausschließliche recht des Privateigentums an Produktionsmitteln 
wie ein unantastbares „Dogma” des wirtschaftslebens verteidigen, 
gibt der Papst ein funktionales verständnis des eigentumsrechts zu 
erkennen. erstens hat die christliche tradition „dieses recht nie als 
absolut und unantastbar betrachtet” (le 14,2). Zweitens ist das pri-
vate eigentumsrecht „dem recht auf die gemeine nutzung, der be-
stimmung der güter für alle, untergeordnet” (le 14,2). Drittens er-
folgt die Aneignung von naturschätzen „durch die bearbeitung und 
zum Zweck weiterer verarbeitung” (le 12,2). so „erwirbt man eigen-
tum vor allem durch Arbeit und damit es der Arbeit diene. Das gilt 
namentlich für das eigentum an Produktionsmitteln” (le 14,3). Die 
errichtung von herrschafts- und Abhängigkeits-verhältnissen auf der 
grundlage des Privateigentums an Produktionsmitteln beziehungs-
weise die Ausbeutung der Arbeitnehmer durch die eigentümer der 
Produktionsmittel widerspricht der hinordnung des Privateigentums 
auf die Arbeit und das gemeinsame recht aller Menschen auf die 
nutzung der güter dieser erde. viertens ist das eigentumsrecht, wie 
es der harte kapitalismus vertritt, um der Achtung willen, die der Ar-
beit grundsätzlich geschuldet ist, einer konstruktiven (theoretischen 
und praktischen) revision zu unterziehen. Die Anerkennung der rich-
tig verstandenen stellung der Arbeit und des arbeitenden Menschen 
im Produktionsprozess verlangt „unverkennbar verschiedene Anpas-
sungen im bereich der rechtlichen ordnung des eigentums an Pro-
duktionsmitteln” (le 14,5), die verbesserung alles dessen, „was in 
der regelung des eigentums an den Produktionsmitteln oder in der 
Art und weise, wie diese eingesetzt werden und über sie verfügt 

59



werden kann, fehlerhaft ist” (le 20,4). fünftens ist „unter den ent-
sprechenden bedingungen auch die überführung von Produktionsmit-
teln in gemeineigentum nicht auszuschließen” (le 14,3), wenn nur 
dadurch den Menschen der Zugang zum Arbeiten und zu den gütern 
der erde eröffnet werden kann. 

wirtschaftliche Mitbestimmung ist für die kirchliche sozialverkündi-
gung kein „irrtum der geschichte”, sondern die übertragung demo-
kratischer lebens- und Arbeitsformen aus der gesellschaftlichen und 
politischen welt in die welt der wirtschaft, die Anerkennung der ar-
beitenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als mit würde ausgestat-
teter Personen. Die Mitbestimmungsforderung folgt zwei einsichten: 
dass die abhängig beschäftigten erstens mit der überlassung ihres 
Arbeitsvermögens ihre persönliche Autonomie nicht verlieren und 
aufgrund dessen ein recht haben, in ihrer Autonomie respektiert zu 
werden. und dass zweitens eine korrektur der kapitalistischen vertei-
lungsregel, die den ressourcen des Arbeitsvermögens, gesellschafts-
vermögens und des naturvermögen ähnlich wie der ressource des 
geldvermögens aus eigen- und fremdkapital einen fairen Anteil an 
der gemeinsam erarbeiteten wertschöpfung gewährt, nicht möglich 
ist, solange eine paritätische beteiligung aller ressourcen an der ent-
scheidungsmacht, also eine demokratische Aneignung des kapitalisti-
schen unternehmens nicht gelingt. 

Grenzen der Arbeit

Artikel 140 des deutschen grundgesetzes erklärt die Artikel 136 bis 
139 der weimarer reichsverfassung zum bestandteil des grundge-
setzes. in Artikel 139 findet sich die heute etwas altertümlich anmu-
tende formulierung: „Der sonntag und die staatlich anerkannten fei-
ertage bleiben als tage der Arbeitsruhe und der seelischen erhebung 
gesetzlich geschützt.” ein solcher gesetzlicher schutz der arbeits-
freien sphäre erscheint heute notwendiger denn je. wir sind weit von 
jener utopie entfernt, die John Maynard keynes in einem Aufsatz 
skizziert hat, als er über die ökonomischen Möglichkeiten seiner enkel 
spekulierte. Diese würden, so die kühne voraussage des britischen 
Ökonomen, über die entwicklung der technischen Möglichkeiten ein 
übermaß an freier Zeit zur verfügung gestellt bekommen (keynes 
1972). heute wissen wir: Das gegenteil ist der fall. es sind gerade 
die technischen Möglichkeiten mit denen die Arbeitswelt in die welt 
der freizeit eindringt und diese zunehmend kolonisiert.
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in biblischer Perspektive ist mit der Arbeit auch die freizeit, die Muße 
entstanden; gott erschuf die welt in sechs tagen, aber am siebten 
tag ruhte er. Die Arbeit ist für den Menschen zentral, aber nicht ex-
klusiv; seine Personalität verwirklicht sich auch in bezügen außerhalb 
der Arbeitswelt. er ist als ebenbild gottes geschaffen und soll ihm es 
gleich tun. Deswegen ist es ein gebot der würde des Menschen, dass 
er nicht zum sklaven der Arbeit wird, sondern sie aus der Distanz 
der nichtarbeit betrachten, darüber reflektieren kann.19 Die Muße 
gibt dem Menschen die Möglichkeit, über sich selbst, seine herkunft, 
seine Ziele zu reflektieren und nicht dem eigenen werk zu verfallen. 
in der alttestamentarischen tradition ist der sabbath heilig als tag 
der Arbeitsruhe; die nichtachtung kann sogar mit dem tode bestraft 
werden (2 Moses 31, 14, 15). eine spezielle vorschrift gilt der land-
wirtschaft; sechs Jahre darf das land bewirtschaftet werden, im 
siebten Jahr aber muss es ruhen (2 Moses 23, 10,11). Das neue tes-
tament hat sich von den rigiden vorschriften gelöst, das gebot der 
ruhe im kern beibehalten, es aber in die verantwortung des glau-
benden selbst gestellt. in der veränderten wirtschaftsform der in-
dustrialisierung gewann die frage wieder an Aktualität, gerade auch 
weil der verwertungsprozess der Arbeit keine schranken mehr zu 
kennen schien. vorindustrielle gesellschaften unterliegen stärker na-
türlichen Arbeitsrhythmen, die sowohl durch die Jahreszeiten als 
auch den wechsel von tag und nacht vorgegeben sind. Die erfindung 
der uhr erlaubte eine feste und von natürlichen rhythmen unabhän-
gige Zeiteinteilung. in der frühphase der industrialisierung ist dies 
bereits gegen widerstände durchgesetzt worden. Die tagelöhner-
struktur, eben nur so lange zu arbeiten bis das erforderliche geld 
verdient war, wurde durch eine feste Arbeitsstruktur ersetzt, damit 
die Arbeiter in einem festen Zeitkorsett verlässlich die Maschinen be-
dienen konnten und die Produktionsergebnisse damit berechenbar 
wurden. Die stechuhr wurde zum Markenzeichen einer Produktions-
weise, die auf natürliche rhythmen und bedürfnisse keinerlei rück-
sicht mehr nahm und die Arbeitszeit einer rigiden Disziplinierung un-
terwarf, getreu dem Motto, dass Zeit geld sei. leo xiii. hat in seiner 
enzyklika rerum novarum den Anspruch auf ruhe und Muße noch 
defensiv formuliert und die besitzenden aufgefordert, die Arbeiter 
nicht wie sklaven zu behandeln, gebührende rücksicht auf ihr geisti-
ges wohl und die religiösen bedürfnisse zu nehmen, ihnen vor allem 
aber Zeit zu lassen für ihre gottesdienstlichen übungen (rn 16). Der 
kern des ruhegebotes blieb aber die kontemplation, denn „die religiös 
geweihte ruhe enthebt den Menschen den geschäften des täglichen 
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lebens, der last gewohnter Arbeit, um ihn aufzurufen zu gedanken 
an die güter des Jenseits und zu den Pflichten der gottes verehrung” 
(rn 32).

Deutlicher äußert sich die Pastoralkonstitution gaudium et spes: „Alle 
aber, die ihre Zeit und kraft mit gebührendem verantwortungsbe-
wusstsein der Arbeit widmen, sollten auch über ausreichende ruhe-
zeiten und Muße verfügen für das leben mit ihren familien, für ihr 
kulturelles, gesellschaftliches und religiöses leben” (gs, 67). Diese 
Möglichkeit zu schaffen ist eine verpflichtung der Arbeitgeber, aber 
auch der öffentlichen Autoritäten.20 freilich haben sich durch die 
technologische entwicklung die bedingungen der Möglichkeit, ausrei-
chende ruhezeiten gewährleisten zu können, dramatisch verschlech-
tert. Die globalisierung hat Zeit und raum schrumpfen lassen und 
die rhythmen von tag und nacht in den global verflochtenen wirt-
schaftsräumen nivelliert. Darüber hinaus verschwinden durch moderne 
kommunikationsmittel die klaren grenzen von Arbeit und freizeit. 
immer erreichbar zu sein ist leitbild und fluch der kommunikations-
gesellschaft, in der sich individuen längst als bediener technischer 
geräte identifizieren. Das kommunikationsmedium ist kein Mittel 
zum Zweck, sondern häufig schon Zweck an sich. Die erkenntnis 
setzt sich langsam durch, dass die fehlende grenze zwischen Arbeit 
und freizeit in beiden formen den Menschen krank macht: Die welt-
gesundheitsorganisation hat berufsbedingten stress als eine der gro-
ßen gesundheitsgefahren längst zum thema gemacht und weitrei-
chende vorschläge entwickelt.21 Das nichtbeachten der grenzen der 
Arbeit hat überdies erhebliche betriebswirtschaftliche und volkswirt-
schaftliche folgekosten. so ist die Zahl der psychischen erkrankun-
gen in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Dieses krankheitsbild 
kann auch eine folge der entgrenzung von Arbeit sein, in der eine 
permanente beschleunigung zu einem verlust an substanz und ori-
entierung führt.22 Arbeit wird zum lebensinhalt, die notwendige ba-
lance zu anderen Aspekten des lebens geht verloren. in rerum no-
varum hatte leo xiii. konstatiert, dass „die gerechtigkeit und die 
Menschlichkeit einspruch erheben gegen Arbeitsforderungen von sol-
cher höhe, dass der körper unterliegt und der geist sich abstumpft” 
(rn 33). 

Aber auch in einer anderen bedeutung spielen grenzen in der mo-
dernen Arbeitswelt eine rolle. während sich für einen teil der arbei-
tenden Menschen die Arbeit (unfreiwillig) entgrenzt durch moderne 
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kommunikationsmittel, das ineinanderfließen von Arbeit und freizeit 
oder schlicht das Ableisten von überstunden, leisten andere Arbeit 
auf Zuruf, sind jederzeit abrufbar, teilweise unterbeschäftigt und kön-
nen weder für sich noch ihre familien Zeit verlässlich planen. für 
wiederum andere wird Arbeit unfreiwillig begrenzt. sie arbeiten in 
teilzeit oder Mini- und Midijobs und sind zum teil auf aufstockende 
hilfe angewiesen. freilich, nicht jede befristung von stunden, nicht 
jeder Minijob ist unfreiwillig; schließlich war die Möglichkeit von teil-
zeitbeschäftigung vor dem hintergrund der vereinbarkeit von familie 
und beruf einmal als fortschritt gefeiert worden. Aber von den teil-
zeitregelungen und den Mini- oder Midijobs machen vorwiegend 
frauen gebrauch. Dies ist sicherlich häufig durch traditionelle rollen-
bilder verursacht, die Männern eher die rolle des ernährers und 
frauen vornehmlich die rolle der Mutter und nur nebenbei eine rolle 
im erwerbsleben zuspricht. ob dies immer mit der forderung verein-
bar ist, Arbeit und familie müssten „auf rechte Art miteinander ver-
bunden sein, auf rechte weise einander durchdringen” (le 10) ist 
und bleibt gegenstand gesellschaftlicher Debatten über rollenbilder 
und familienorganisation. 

Arbeit, wachstum und wohlstand

liest man die texte der soziallehre fällt auf, dass kaum über wirt-
schaftliches wachstum gesprochen wird. Das kann insofern nicht ver-
wundern als wachstum nur ein Mittel ist in bezug auf den normati-
ven horizont des gemeinwohls. Pius xi. hatte in Quadragesimo anno 
das unternehmertum als wertschöpfende institution ausgemacht; 
das streben nach reichtum und gewinn wird nicht kritisiert, sofern 
sittliche grenzen beachtet werden. Zudem erlaube ein Zuwachs an 
Produktivität in einem „großen wirtschaftskörper, (…) innerhalb des-
sen sie als glieder sich gegenseitig ergänzen und fördern” auch eine 
allgemeine hebung der zivilisatorischen Qualität einer gesellschaft, 
weil sie den Menschen eine „entfaltung eines veredelten kulturlebens 
(ermöglicht), das, im rechten Maß genossen, dem tugendlichen 
leben nicht nur nicht abträglich, sondern im gegenteil förderlich ist” 
(QA 75). wachstum ist also, recht verstanden, in einem stadium, das 
die Menschen über die bloßen naturnotwendigkeiten hinaus führt, 
mit zivilisatorischem fortschritt gleichzusetzen. 

immer aber schwingt auch ein durchaus kritischer ton mit, der vor 
der gefahr einer verselbstständigung von wirtschaft und technik 
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warnt. so sieht die soziallehre zwar zunächst in der ungeheuren ver-
mehrung der Produktionsmittel, also der entwicklung der Arbeit unter 
dem gesichtspunkt der technik, eine positive gegebenheit, „voraus-
gesetzt, dass die objektive Dimension der Arbeit nicht die oberhand 
über die subjektive gewinnt und so dem Menschen seine würde und 
seine unveräußerlichen rechte nimmt oder schmälert” (le 10). Aber 
die gefahr, das technische zu tun weil es möglich ist und nicht mehr 
zurückgekoppelt wird an die lebenslage der Menschen, ist real. so 
hat schon Joseph ratzinger früh eine rein technologische umformung 
des Menschen kritisiert (ratzinger 2000, 51-61), eine botschaft, die 
in der Mahnung der enzyklika Caritas in veritate widerhall findet, das 
wahre nicht mit dem Machbaren zu verwechseln (Civ 70). Maß des 
fortschritts sind nicht allein wirtschaftliche und technologische As-
pekte, sondern eine gesamtheitliche betrachtung (Civ 23). skeptisch 
äußert sich die soziallehre auch über die Ökonomie der kurzfristig-
keit (Civ 32), vor allem aber über die ‚wunder der finanzwelt‘, die 
„ein unnatürliches und konsumorientiertes wachstum” unterstützen 
(Civ 68). schon aus diesen wenigen Anmerkungen wird deutlich, 
dass wachstum für sich genommen weder ein wert noch ein unwert 
ist, sondern auf ein gesamtbild des Menschen bezogen sein muss – 
es gibt schädliche formen des wachstums, und es gibt hilfreiche for-
men. Maß der beurteilung ist der Mensch. 

in der Aussage, dass wohlstand aus Arbeit entsteht (rn 27) und 
strebsamkeit und fleiß Quellen des wohlstands sind (rn 12), spie-
gelt sich ein Arbeitsverständnis, das heute zugleich als modern und 
zeitkritisch wahrgenommen werden kann. Modern war und ist dieses 
verständnis insofern, als sich darin der bürgerliche Arbeitsbegriff der 
neuzeit spiegelt: Arbeit ist kennzeichen erfolgreicher lebensführung, 
Quelle von wohlstand und reichtum, ursächlich für eine hohe soziale 
Mobilität und damit zentraler begriff neuzeitlichen wirtschaftens.23 
Zeitkritisch ist die Aussage deshalb, weil gegenwärtig zunehmend 
der eindruck entsteht, wohlstand entstehe durch finanzgeschäfte, 
also anstrengungslos ohne einen materiellen gegenwert, lediglich 
durch eine buchhalterische vermehrung von geld.24 Dieses verständ-
nis wird von der soziallehre als „trügerisch und schädlich” verworfen 
(Civ 68). so bleibt die soziallehre in einem doppelten sinn relevant. 
sie ist kritik an den entartungen der suche nach wohlstand; wirt-
schaft wird immer am Menschen gemessen. sie weist gleichzeitig da-
rauf hin, dass es grenzen des wachstums gibt: sie liegen in der for-
derung nach nachhaltigkeit und der solidarität in der Zeit.
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Dennoch bleibt es gerade in der globalisierung die neue herausfor-
derung, die sich aus der hohen Mobilität von kapital und zum teil 
auch von Arbeit ergibt. Dies suspendiert keineswegs das Denken hin 
zum gemeinwohl und die verpflichtung, strukturen zu schaffen, die 
eine umfassende nachhaltige und solidarische entwicklung ermögli-
chen. Dies mag unter den bedingungen der globalisierung, in wel-
cher der nationalstaat und die darauf fußenden institutionen sich 
schwer tun, sich gegenüber den wirtschafts- und finanzstrukturen 
durchzusetzen, die die nationalstaatlichen grenzen durchdringen und 
sich einer vernünftigen regelung zu entziehen suchen, erschwert 
werden. hier sei aber in erinnerung gerufen, dass am Ausgangspunkt 
der soziallehre unter leo xiii. ebenfalls die erkenntnis stand, dass 
alte und überkommene schutzstrukturen sich auflösten und eine 
neue Antwort auf das schutzbedürfnis gerade der arbeitenden Men-
schen gefunden werden musste.25 so steht, gerade in der frage des 
schutzes der arbeitenden Menschen und, als neuer topos, unter be-
dingungen der nachhaltigkeit, die soziallehre heute vor einer ähnlich 
großen herausforderung wie am ende des 19. Jahrhunderts. Diese 
herausforderung muss angenommen und gestaltet werden. benedikt 
xvi. warnt davor, angesichts der globalisierung in eine fatalistische 
grundhaltung zu fallen; vielmehr verweise die globalisierung eben 
auch auf die einheit der Menschenfamilie, auf einen globalen integra-
tionsprozess (Civ 42). Auch spricht er von der Möglichkeit einer „soli-
darischen humanisierung” des globalisierungsprozesses, dem eigen 
ist, dass die sozialen Probleme nun die Menschheitsfamilie insgesamt 
betreffen. Das neue sozial zu denken bleibt eine dauernde heraus-
forderung an die soziallehre. 

norbert elias hat davon gesprochen, dass der seelenhaushalt des 
modernen Menschen aus dem gleichgewicht gerate, wenn er nicht 
mehr arbeiten könne (elias 1997, 353-354.). Dieser grundbefindlich-
keit wird die soziallehre gerecht indem sie das wirtschaften am Men-
schen ausrichtet und nicht an der schaffung von reichtümern. Dies 
bleibt auch in der globalisierung eine entscheidende herausforde-
rung: Die Chancen zu nutzen „auf weltweiter ebene einem humanis-
mus der Arbeit und einer solidarität der Arbeitswelt gestalt zu 
geben, damit der Mensch, der in einem solchen erweiterten und ver-
netzten kontext arbeitet, seine berufung zur einheit und solidarität 
immer besser versteht.”26 
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